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1 Einleitung 

1.a Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Flächennutzungsplanes 

Angaben zum Standort 

Das Gebiet der Gemeinde Bannewitz befindet sich im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 

des Freistaates Sachsen und grenzt südlich an die Landeshauptstadt Dresden. Das Gemeindegebiet 

umfasst eine Fläche von ca. 25,81 km
2
, die Einwohnerzahl beträgt ca. 11.000 Personen. Durch das 

Gemeindegebiet verlaufen die Bundesautobahn A 17 Dresden - Bundesgrenze D/CR sowie die Bun-

destraße B 170 Altenberg - Dresden. Die 1. Änderung des seit dem 24.06.2005 rechtskräftigen Flä-

chennutzungsplanes soll dem stetig anhaltenden Baulandbedarf für Wohnen und Gewerbe im Ge-

meindegebiet hinsichtlich einer bedarfsgerechten Gemeindeentwicklung Rechnung tragen. Der Gel-

tungsbereich der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes umfasst Neuausweisungen 

(Teilfläche I), Berichtigungen aufgrund rechtskräftiger Bebauungspläne und Satzungen (Teilfläche II) 

sowie Korrekturen des ausgewiesenen Bestandes (Teilfläche III). Für die Umweltprüfung relevant sind 

die Neuausweisungen. Grundlage für die Umweltprüfung ist der Stand der Flächenausweisungen vom 

Januar 2019 nach Einarbeitung der Stellungnahmen aus der 2. öffentlichen Beteiligung und dem Ge-

meinderatsbeschluss vom 29.01.2019. 

Der Umweltbericht zur 2. öffentlichen Beteiligung des Flächennutzungsplanes liegt mit Bearbeitungs-

stand März 2018 vor. In diesem waren aufgrund der Stellungnahmen aus der 1. öffentlichen Beteili-

gung Änderungen an den geplanten Flächenausweisungen vorgenommen worden. Die 2. öffentliche 

Beteiligung erfolgte im Juni und Juli 2018. Die hierzu eingegangen Stellungnahmen machen weitere 

Korrekturen, Ergänzungen und / oder Änderungen an dem Entwurf des Flächennutzungsplan und 

dem Umweltbericht erforderlich, die in den Umweltbericht als redaktionelle Änderungen mit Stand 

November 2018 eingearbeitet sind. In der Sitzung zur Abwägung und Billigung der endgültigen Plan-

fassung des Flächennutzungsplanes vom 29.01.2019 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den 

Verzicht auf die Neuausweisung I.2 Wohngebiet Uthmannstraße beschlossen. Daraus resultieren 

weitere redaktionelle Änderungen, die in der vorliegenden Fassung des Umweltberichtes als redaktio-

nelle Änderungen mit Stand März 2019 berücksichtigt sind. 

Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Die Neuausweisungen im Rahmen der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes nach der 

Einarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen aus der 2. öffentlichen Beteiligung und des Ge-

meinderatsbeschlusses vom 29.01.2019 (in Klammern Stand März 2018 angegeben) umfassen ins-

gesamt 14 Gebiete (alt: 15 Gebiete) mit einer Gesamtgröße von ca. 14,97 ha (alt: 15,82 ha). Vorgese-

hen sind die Ausweisung von 3 (alt: 7) Wohngebieten, 2 (alt: 3) Mischgebieten, 2 Gewerbegebieten, 1 

Sondergebietes Freizeit und Sport (keine Änderung), 1 Gemeinbedarfsfläche / Sport (keine Ände-

rung), 1 Gemeinbedarfsfläche / Schule (neu, alt: Mischgebiet) sowie 4 Kompensationsflächen (alt: 1). 

Die geplanten Neuausweisungen (Teilfläche I) sind nachfolgend aufgegliedert: 

Tab. 1: Flächenaufgliederung Teilfläche I Neuausweisungen 

lfd. Nr. Gebietsbezeichnung Flächengröße 

I.5 Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße 2,21 ha 

I.6 Mischgebiet Possendorf 0,47 ha 

 Korrektur Darstellung bisherige I.7 Mischgebiet Golberode, Reduktion 
Wohngebiet nach Bestand, Gärten als Grünflächen 

-0,24 ha 

I.9 Gewerbegebiet Possendorf II 1,88 ha 

I.12 Wohngebiet Goppeln 1,99 ha 

I.13 Wohngebiet Amselgrund 0,83 ha 

I.16 Gemeinbedarf/Sport OS Bannewitz Neues Leben 1,17 ha 
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lfd. Nr. Gebietsbezeichnung Flächengröße 

I.17 Gewerbegebiet Welschhufe 0,40 ha 

I.19 Kompensationsfläche Steinbruch Karrasch und Wiese oberhalb 0,62 ha 

I.20 Gemeinbedarf/Schule Erweiterung Schulfläche Possendorf 0,16 ha 

I.21 Mischgebiet Marienschacht 0,59 ha 

I.23 Sondergebiet Freizeit und Sport an der B 170 2,90 ha 

I.24 A/E Fläche An der alten Staatsstraße (Zielbiotop Streuobstwiese) 0,30 ha 

I.25 A/E Fläche zwischen Amselgrund und Welschhufer Straße 1,17 ha 

I.26 A/E Fläche verfallene Kleingärten nördlich der Kreuzung S 191 / B 170 
(südöstlich Kita Bannewitz) 

0,52 ha 

 Gesamtfläche   14,97 ha 

 

Die 1. öffentliche Beteiligung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes erfolgte 2015 

(damals noch als 1. Änderung des Flächennutzungsplanes). Aus den hierzu eingegangenen Stellung-

nahmen und weiteren Abstimmungen wurden die geplanten Flächenausweisungen angepasst. Es 

sind Flächen in ihren Umgriffen geändert worden, Flächen entfallen und neue Flächen hinzugekom-

men. Der Umweltbericht wurde für die 2. öffentliche Beteiligung entsprechend der Flächenkulisse mit 

Stand März 2018 fortgeführt. 

Bei den Neuausweisungen wurden die Planungen zu den Flächen I.7 Mischgebiet Golberode, I.8 Ge-

werbegebiet Goppeln, I.10 Wohngebiet Welschhufe und I.11 Wohngebiet Steinstraße, nicht weiter 

verfolgt. Die Flächen I.1 Wohngebiet Thomas-Müntzer-Straße, I.14 Wohngebiet Wilmsdorf und I.15 

Biotop Nöthnitzer Hang (jetzt unter II.11) waren keine Neuausweisungen, sondern hier lagen be-

standskräftige B-Pläne vor, so dass die Flächen unter der Teilfläche II geführt wurden. Die Flächen-

umgriffe der Flächen I.2 Wohngebiet Uthmannstraße, I.3 Wohngebiet Schachtstraße, I.4 Wohngebiet 

Rippien - Südhang bis Rippiener Straße, I.6 Mischgebiet Possendorf, I.9 Gewerbegebiet Possendorf 

II, I.12 Wohngebiet Goppeln und I.13 Wohngebiet Amselgrund hatten sich geändert. Neu hinzuge-

kommen waren die Flächen I.15 Wohngebiet Ortsabrundung Possendorf, I.16 Gemeinbedarf/Sport OS 

Bannewitz Neues Leben, I.17 Gewerbegebiet Welschhufe, I.19 Kompensationsfläche Steinbruch Kar-

rasch und Wiese oberhalb, I.20 Mischgebiet Possendorf neben Schule / Rathaus, I.21 Mischgebiet 

Marienschacht und I.23 Sondergebiet Freizeit und Sport an der B 170. Die Planungen zu den zwi-

schenzeitlich betrachteten Flächen I.18 Wohngebiet Gärten an der B 170 Welschhufe und I.22 Wohn-

gebiet Possendorf Richtung Freital wurden nicht weiter verfolgt. Weitgehend unverändert blieb die 

Fläche I.5 Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße. Durch die Korrektur der Darstel-

lung bei der bisher vorgesehenen Ausweisung I.7 in Golberode verkleinert sich die vorhandene Aus-

weisung als Wohngebiet um 0,24 ha und die Gärten werden als Grünfläche dargestellt. 

Die 2. öffentlicher Beteiligung der 1. Gesamtfortschreibung erfolgte im Juni und Juli 2018. Aus den 

hierzu eingegangen Stellungnahmen ergaben sich in der Abwägung Anpassungen an den vorgesehe-

nen Flächenausweisungen. Die bisher enthaltenen Flächenausweisungen I.3 Wohngebiet Schacht-

straße mit 0,88 ha, I.4 Wohngebiet Rippien mit 0,38 ha und I.15 Wohngebiet Ortsabrundung Possen-

dorf mit 0,33 ha sind ersatzlos entfallen. Der Umfang der Ausweisung I.17 Gewerbegebiet Welschhufe 

wird um 0,45 ha von 0,85 ha auf 0,40 ha reduziert. Der Umgriff der Fläche I.5 Wohngebiet Possendorf  

- Südhang bis Rippiener Straße wird am südlichen Rand angepasst, so dass sich der Flächenumfang 

um 0,21 ha von 2,42 ha auf 2,21 ha reduziert. Dagegen wird die Fläche I.16 Gemeinbedarf/Sport OS 

Bannewitz Neues Leben nach Norden hin um 0,29 ha von 0,88 ha auf 1,17 ha vergrößert. Die bisheri-

ge Ausweisung I.20 Mischgebiet Possendorf neben Schule / Rathaus wird in Gemeinbedarf/Schule 

Erweiterung Schulfläche Possendorf geändert. Als neue Ausweisungen sind die Flächen I.24 A/E 

Fläche An der alten Staatsstraße (Zielbiotop Streuobstwiese) mit 0,30 ha, I.25 A/E Fläche zwischen 

Amselgrund und Welschhufer Straße mit 1,17 ha und I.26 A/E Fläche verfallene Kleingärten nördlich 

der Kreuzung S 191 / B 170 (südöstlich Kita Bannewitz) mit 0,52 ha hinzugekommen. 
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In der Sitzung zur Abwägung und Billigung der endgültigen Planfassung des Flächennutzungsplanes 

vom 29.01.2019 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Verzicht auf die Neuausweisung I.2 

Wohngebiet Uthmannstraße mit einer Fläche von 0,64 ha beschlossen. 

Ziel der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bannewitz sind die 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine maßvolle, geordnete städtebauliche 

Entwicklung und Flächennutzung im Gemeindegebiet. 

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Die Neuausweisungen umfassen insgesamt eine Fläche von ca. 14,97 ha (alt: ca. 15,82 ha). Davon 

entfallen auf: 

Wohnbauflächen: 4,79 ha  (alt:   7,47 ha) 

gemischte Bauflächen: 1,06 ha (alt:   1,22 ha) 

gewerbliche Bauflächen: 2,28 ha (alt:   2,73 ha) 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,   

zur Pflege und zur Entwicklung von   

Boden, Natur und Landschaft 2,61 ha (alt:   0,62 ha) 

Flächen für Gemeinbedarf/Sport 1,17 ha (alt:   0,88 ha) 

Flächen für Gemeinbedarf/Schule 0,16 ha (neu) 

Sonderbauflächen Freizeit und Sport 2,90 ha (neu) 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgt noch keine Differenzierung in öffentliche Flächen und 

Nettobauflächen innerhalb der ausgewiesenen Gebiete. Unter Berücksichtigung der maximal zulässi-

gen Grundflächenzahlen (GRZ) der Baunutzungsverordnung (BAUNVO) für die vorgesehenen Gebiete 

können bis zu 8,93 ha (alt: 10,67 ha) Bodenfläche überbaut werden (vgl. auch Kap. geplante Maß-

nahmen Schutzgut Fläche und Boden). 

1.b Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-

nungen und ihre Berücksichtigung 

Fachgesetze 

Das Bauleitplanverfahren unterliegt der Eingriffsregelung gemäß § 1a (3) BAUGB. Der baugesetzli-

chen Eingriffsregelung wird durch die Festsetzungen von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 

Rechnung getragen. In der Abwägung nach § 1 (7) BAUGB sind die Belange des Umweltschutzes zu 

berücksichtigen. Grundlage bildet ein Umweltbericht, der die Ergebnisse der Umweltprüfung entspre-

chend § 2 (4) BAUGB dokumentiert. In dem Umweltbericht werden der derzeitige Bestand der Umwelt 

ermittelt und die Auswirkungen der Planung auf die Belange der Umwelt bewertet. 

Weiterhin ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen sowie den Erfordernissen des 

Klimaschutzes Rechnung zu tragen (§ 1a (2) und (5) BAUGB). Weitere Ziele mit umweltbezogenem 

Hintergrund sind im § 1 (5) und (6) Nr. 7 BAUGB formuliert. 

Neben den im BAUGB formulierten Zielen für die umweltbezogenen Schutzgüter bestehen in den 

Fachgesetzen eigenständige Ziele, die bei der Umweltprüfung heranzuziehen sind. Zu den Fachge-

setzen zählen das Bundes- und das Sächsische Naturschutzgesetz (BNATSCHG, SÄCHSNATSCHG), 

das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBODSCHG), das Sächsische Abfall- und Bodenschutzgesetz 

(SÄCHSABG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Sächsische Wassergesetz (SÄCHSWG), das 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIMSCHG) und das Sächsische Denkmalschutzgesetz (SÄCHS-

DSCHG). Auf die darin enthaltenen Ziele wird bei den einzelnen Schutzgütern Bezug genommen. 
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Fachplanungen 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm des Freistaates Sachsen von 2013 (LEP 2013) gehört die Ge-

meinde Bannewitz zum Verdichtungsraum des Oberzentrums Dresden an der überregionalen Verbin-

dungsachse von Dresden über Dippoldiswalde in Richtung Prag. 

Der Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge von 2008 (REGIONALPLAN OE/OE) trifft für das Ge-

meindegebiet von Bannewitz verschiedenen Aussagen. Bannewitz gehört aufgrund des ehemaligen 

Steinkohlen- und Uranbergbaus sowie als grenznahes Gebiet zu den Räumen mit besonderem lan-

desplanerischem Handlungsbedarf. Die B 170 im Gemeindegebiet ist als Vorrangtrasse für den Aus-

bau gekennzeichnet. Weitere Festlegungen und Ausweisungen, die Teilflächen der vorgesehenen 

Neuausweisungen des Gemeindegebietes betreffen, werden bei der Bestandserfassung berücksich-

tigt. 

Der im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Osterzgebirge und Vorland e.V. erstellte Land-

schaftsplan für die Gemeinden Bannewitz, Possendorf und Rabenau liegt mit Bearbeitungsstand Au-

gust 1996 vor.  

Weitere fachgesetzliche Ziele oder Ziele aus vergleichbaren Rechtsvorschriften, die über die in 

§ 1 BAUGB formulierten Ziele hinausgehen, treffen für das Plangebiet nicht zu. 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.a Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Um-

weltmerkmale 

Der Zustand der Umwelt und ihre besonderen Merkmale im unüberplanten Zustand für jede einzelne 

Teilfläche werden nachfolgend für die einzelnen Schutzgüter getrennt in Form von Prüfbögen darge-

stellt. Dabei werden die besondere Empfindlichkeit der Umweltmerkmale gegenüber dem Vorhaben 

herausgestellt und Hinweise zur Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen gegeben. 

Anschließend wird die Veränderung des Umweltzustandes nach Durchführung des Vorhabens doku-

mentiert und bewertet. Die Umweltauswirkungen, die mit der Durchführung des Vorhabens verbunden 

sind, sollen deutlich herausgestellt werden, um daraus die erforderlichen Maßnahmen zur Vermei-

dung, Minderung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten. 

Die Bestandserfassung basiert auf einer Vor-Ort-Begehung, bei der die aktuellen Nutzungen und Bio-

toptypen erfasst wurden, sowie Auswertung vorhandener Daten. Für die Biotoptypenkartierung wird 

auf die Kartiereinheiten der BTLNK 2005 des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

(LFULG) zurückgegriffen. Die Angaben werden ergänzt um Daten des Landratsamtes Sächsische 

Schweiz - Osterzgebirge (LRA PIR 2012). Als Daten wurden folgende Unterlagen ausgewertet: Poten-

tielle natürliche Vegetation Sachsen (SCHMIDT ET AL. 2002), Hydrogeologische Karte der DDR, Karte 

der Grundwassergefährdung 1: 50 000, Blatt Freital / Pirna 1309-1/2 (ZGI 1984), interaktive Bodenkar-

te des LFULG im Internet. 

Die für die einzelnen Schutzgüter maßgeblichen Umweltziele werden zunächst erläutert, bevor die 

Prüfbögen folgen. 

2.a.1 Schutzgut Menschen 

Die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie der Bevölke-

rung insgesamt sind bei der Aufstellung der Bebauungspläne gemäß Baugesetzbuch zu berücksichti-

gen (§ 1 (6) Nr. 7c BAUGB). Eine Unterteilung des Schutzgutes Menschen erfolgt in die beiden Ele-

mente Wohn- und Wohnumfeldfunktion (Lärm, Immissionen und visuelle Beeinträchtigungen) sowie 

Erholungs- und Freizeitfunktion (Lärm, Landschaftsbild und Barrierewirkung). 

2.a.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die wild lebenden Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstät-

ten sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Natur-

haushalt zu erhalten (§ 1 (3) Nr. 5 BNATSCHG). 

2.a.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu si-

chern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 

und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge ge-

gen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Be-

einträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kul-

turgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. (§ 1 BBODSCHG) Mit Grund und Boden ist ge-

mäß § 1a (2) BAUGB sparsam umzugehen. Böden sind gemäß § 1 (3) Nr. 2 BNATSCHG so zu erhal-

ten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können. 

2.a.4 Schutzgut Wasser 

Gewässer sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allge-

meinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigun-

gen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und 

Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhal-
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tige Entwicklung gewährleistet wird (§ 1a WHG). Ähnlich formuliert dies das Sächsische Wasserge-

setz (§ 3 (1) SÄCHSWG). 

Meeres- und Binnengewässer sind gemäß § 1 (3) Nr. 3 BNATSCHG vor Beeinträchtigungen zu bewah-

ren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für 

natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 

für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-

Abflusshaushalt ist auch durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Sorge zu tragen. 

Bei der Aufstellung der Bebauungspläne sind die Belange des Hochwasserschutzes gemäß 

§ 1 (6) Nr. 12 BAUGB besonders zu berücksichtigen. 

2.a.5 Schutzgut Luft und Klima 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 

effiziente Nutzung von Energie und die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen 

die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemein-

schaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, zu berücksichtigen 

(§ 1 (6) Nr. 7 f) und h) BAUGB). Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden und ist in der Abwägung nach § 1 (7) BAUGB zu berück-

sichtigen. 

Luft und Klima sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer 

und klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem 

Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch die zunehmende Nutzung erneu-

erbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu (§ 1 (3) Nr. 4 BNATSCHG). 

2.a.6 Schutzgut Landschaft 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur 

und Landschaft sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz insbesondere Naturlandschaften und historisch 

gewachsenen Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-

tung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, und zum Zweck der Erholung in 

der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten 

und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen (§ 1 (4) Nr. 1 und 2 BNATSCHG). 

Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile wie Parkanla-

gen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, 

Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, Naturerfahrungs-

räume sowie gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind § 1 (6) BNATSCHG zu erhalten 

und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. Die Gestaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes ist gemäß § 1 (6) Nr. 5 BAUGB bei der Aufstellung der Bebauungspläne 

besonders zu berücksichtigen. 

2.a.7 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Die umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind bei der Aufstellung 

der Bebauungspläne gemäß § 1 (6) Nr. 7d BAUGB zu berücksichtigen. Das kulturelle Erbe und die 

sonstigen Sachgüter umfassen raumwirksame Flächen und Objekte der Entwicklung von Land und 

Leuten mit Bedeutung für die menschliche Geschichte. Es handelt sich dabei um geschützte Flächen 

und Objekte (Schutzgegenstände) der Denkmal-, Landschafts- und Heimatpflege sowie alle weiteren 

Flächen, Objekte und Nutzungen mit kultur- und/oder naturhistorischer Bedeutung, die nicht als solche 

geschützt sind. 

 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 7 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.1 jetzt unter Berichtigungen durch B-Plan 
Wohngebiet Thomas-Müntzer-Straße entfällt für Umweltprüfung 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.2 nach Gemeinderatsbeschluss vom 29.01.2019 entfallen 
Wohngebiet Uthmannstraße Planung wird nicht weiter verfolgt, entfällt für Umweltprüfung 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.3 nach 2. öffentlicher Beteiligung entfallen 
Wohngebiet Schachtstraße entfällt für Umweltprüfung 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.4 nach 2. öffentlicher Beteiligung entfallen 
Wohngebiet Rippien entfällt für Umweltprüfung 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.5  
Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 
 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Flächen für die Landwirtschaft, Nordostspitze 
Grünfläche 

Wohnbaufläche / Wohngebiet 

2,21 ha (alt: 2,42 ha) 

Fläche wurde nach der 1. Beteiligungsrunde an die tatsächlichen Flurstücksgrenzen angepasst und geringfügig 
nach Nordosten erweitert. Nach der 2. Beteiligungsrunde wurde die Abgrenzung im Süden korrigiert (Abrücken 
von Spielplatz und Kreisstraße K 9021). 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung als Wiese bzw. Weide sowie Nordostspitze Teil des nördlich angrenzenden 
Gewerbegebietes (Grünfläche) 

Vorbelastungen: geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im sehr geringen Maße von Lärm und Immissionen aus dem Straßenver-

kehr oder von angrenzenden Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Wohn-
baufläche wird sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten 
Ausweisung auf die westlich und südöstlich angrenzenden Wohnbauflächen sind aufgrund der geringen Größe 
der Teilfläche nicht zu erwarten. Bedingt durch die landwirtschaftliche Nutzung hat die Fläche nur eine geringe 
Erholungs- und Freizeitfunktion. Auswirkungen auf den südlich angrenzenden Spielplatz sind auszuschließen. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Acker (81000), aktuell als Saatgrasland (41300) genutzt, im Nordosten Grünfläche als Teil des Ge-
werbegebietes (93100), Hecken (65300) am Nord-, West- und Südrand, Baumreihe aus mehreren Laubbaumar-
ten entlang sonstiger Straße (62400005) am Südostrand 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: im weiteren Umfeld Vorkommen von Eremit bekannt (nicht genauer bestimmt) 

Bedeutung als Lebensraum: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, im Umfeld zwei Streuobstwiesen, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-
Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: hoch-kolliner Eichen-Buchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Wohnbaufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung und der damit ver-

bundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope vergleichbarer Wertigkeit neu entstehen. Auswir-
kungen auf umliegende Biotoptypen und geschützte Objekte sind nicht zu erwarten. Die randlichen Gehölzstruk-
turen sind im Zuge des weiteren Planungsprozesses zu erhalten. Ebenso können Auswirkungen auf das Vor-
kommen des Eremiten außerhalb des Gebietes ausgeschlossen werden. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.5  
Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekippten Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: nicht einschätzbar 

nutzungsbedingte Überprägung: mittel bis hoch 

Erodierbarkeit durch Wasser: sehr gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. Aufgrund der vorhandenen Schüttböden (Böden im Siedlungsbereich) ist bei der Überformung von 
insgesamt geringen Auswirkungen auszugehen. 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten unter 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: mittel aufgrund geringmächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: nicht geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden, nach REGIONALPLAN OE/OE Vorbehaltsgebiet Wasserressource 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Freiland-Klimatop im Übergang zum Gartenstadt-Klimatop, kleine isolierte Kaltluftentste-
hungsfläche ohne konkreten Siedlungsbezug 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche führt zum Verlust der isoliert liegenden Kaltluftentstehungsfläche. Da 

diese ohne konkreten Siedlungsbezug ist, wird daher davon ausgegangen, dass deren Verlust zu keinen signifi-
kanten Veränderungen führen wird. Durch die isolierte Lage wird es nicht zu Stauungen von Kaltluftabflüssen 
kommen. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen dem Gartenstadt-Klimatop 
zugeordnet werden können. Signifikante Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Kreischaer Becken“, geprägt durch landwirtschaftliche 
Nutzungen (Acker, Grünland) mit darin eingestreuten Wald- und Siedlungsflächen 

landschaftsprägende Elemente: südlich geneigtes Relief der Fläche, in der weiteren Umgebung Mühle von Pos-
sendorf am Käferberg als Blickpunkt 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet schließt an die vorhandenen Bebauung in Possendorf (Straße „Am Südhang“) an. Im 

Zuge der Umsetzung der Ausweisung wird der Ortsrand nach Nordosten hin neugestaltet, die sich auf das Land-
schaftsbild auswirken kann. Nachteilige Wirkungen sind grundsätzlich durch eine landschaftsgerechte Gestaltung 
des Ortsrandes vermeidbar. Auswirkungen auf die Mühle sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.6  
Mischgebiet Possendorf 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Flächen für die Landwirtschaft 

gemischte Baufläche / Mischgebiet 

0,47 ha (alt: 0,54 ha) 

Fläche wurde nach der 1. Beteiligungsrunde an die tatsächlichen Flurstücksgrenzen angepasst. Entlang der 
B 170 wurde der von einer Bebauung freizuhaltende Streifen herausgenommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung als Wiese, nach REGIONALPLAN OE/OE Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

Vorbelastungen: höhere Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen durch angrenzende B 170 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird im stärkeren Maße von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr von der 

B 170 beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als gemischte Baufläche wird sich an dieser 
Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf die westlich und 
südöstlich angrenzenden Wohnbauflächen sind aufgrund der geringen Größe der Teilfläche sowie der Vorbelas-
tungen nicht zu erwarten. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind mögliche Konflikte durch Lärm und 
Gerüche zwischen gewerblichen Ansiedlungen und der vorhandenen angrenzenden Wohnnutzung zu betrachten. 
Bedingt durch die landwirtschaftliche Nutzung und die Vorbelastungen der B 170 hat die Fläche nur eine geringe 
bis mittlere Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: mesophiles Grünland (41200), junge Baumreihe aus mehreren Baumarten am Nordwestrand 
(62400) und Obstbaumreihe (62600) am Nordostrand, kleineren Schnitthecken aus Hainbuche 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: im weiteren Umfeld Vorkommen des Wendehalses bekannt (östlicher Siedlungs-
rand) 

Bedeutung als Lebensraum: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: ein geschützter Baum, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: hoch-kolliner Eichen-Buchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als gemischte Baufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung und der damit 

verbundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope vergleichbarer Wertigkeit neu entstehen. 
Auswirkungen auf die angrenzenden Baumreihen sind möglich. Im weiteren Planungsprozess sind Möglichkeiten 
zum Schutz und Erhalt dieser Gehölzstrukturen zu prüfen. Auswirkungen auf umliegende Biotoptypen sind nicht 
zu erwarten. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Braunerde aus periglaziärem Grussand über verwittertem Schutt (Konglomerat) 

Bodenwertzahlen: 60 bis 69 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: hoch 

nutzungsbedingte Überprägung: gering 

Erodierbarkeit durch Wasser: sehr gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.6  
Mischgebiet Possendorf 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten unter 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: mittel aufgrund geringmächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: nicht geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Freiland-Klimatop im Übergang zum Gartenstadt-Klimatop, kleine isolierte Kaltluftentste-
hungsfläche ohne konkreten Siedlungsbezug 

lufthygienische Situation: höhere verkehrsbedingte Belastungen von angrenzender B 170 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche führt zum Verlust der isoliert liegenden Kaltluftentstehungsfläche. Da 

diese ohne konkreten Siedlungsbezug ist, wird daher davon ausgegangen, dass deren Verlust zu keinen signifi-
kanten Veränderungen führen wird. Durch die isolierte Lage wird es nicht zu Stauungen von Kaltluftabflüssen 
kommen. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche dem Gartenstadt-Klimatop zuge-
ordnet werden kann. Signifikante Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Wilisch-Rücken“, geprägt durch Kombination aus Grün-
land, Acker und Waldflächen 

landschaftsprägende Elemente: Einzelbaum und Baumreihe, Fernsicht Richtung Possendorf 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet schließt an die vorhandenen Bebauung in der Ortslage Rundteil an. Im Zuge der Umset-

zung der Ausweisung wird der Ortsrand nach Nordosten hin neugestaltet, die sich auf das Landschaftsbild aus-
wirken kann. Nachteilige Wirkungen sind grundsätzlich durch eine landschaftsgerechte Gestaltung des Ortsran-
des vermeidbar. Die vorhandene Baumreihe an der vorgesehenen nordöstlichen Begrenzung des Gebietes kann 
in die Ortsrandgestaltung integriert werden. Wesentliche Beeinträchtigungen der Fernsicht sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der gemischten Baufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sons-

tige Sachgüter. 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.7 entfällt 
Mischgebiet Golberode Planung wird nicht mehr verfolgt,  
 Korrektur Darstellung, Gärten als Grünfläche 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.8 entfällt 
Gewerbegebiet Goppeln Planung wird nicht mehr verfolgt 

 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 11 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.9  
Gewerbegebiet Possendorf II 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Fläche für die Landwirtschaft und Grünfläche 

gewerbliche Baufläche / Gewerbegebiet 

1,88 ha (alt: 7,35 ha) 

Fläche wurde nach der 1. Beteiligungsrunde stark verändert. Geplante Ausweisung beschränkt sich ausschließ-
lich auf den vorhandenen ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsstandort. Auf die Neuausweisung gewerblicher 
Bauflächen auf den angrenzenden Acker- und Wiesenflächen wird verzichtet. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: Stallanlagen brachgefallen (Ruine) 

Vorbelastungen: geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen durch angrenzende S 36 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: nachrangige Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird im geringen Umfang von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr beein-

trächtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als gewerbliche Baufläche wird sich an dieser Situation 
nichts Wesentliches ändern. Auswirkungen auf die vorhandene Bebauung mit Wohnnutzung in Possendorf sind 
durch den Abstand weitgehend auszuschließen. Die Fläche hat durch ihre Lage außerhalb der Ortslage nur eine 
geringe Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: landwirtschaftlicher Betriebsstandort (93300) im Bereich der alten Stallgebäude, teilweise Ruinen, 
südlich angrenzend Lagerflächen mit Ruderalvegetation (962003) im Bereich der ehemaligen Silolagerflächen, 
nach Westen durch dichte Feldhecke (65300) abgegrenzt 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: auf der Fläche selbst keine bekannt, Vorkommen geschützter Brutvogelarten des 
Siedlungsbereiches und geschützter Fledermausarten nicht ausschließbar, im Umfeld Vorkommen des Eremiten 

Bedeutung als Lebensraum: Stallanlage und Lagerfläche nachrangige Bedeutung, sonst allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: nachrangige bis allgemeine Bedeutung, nach REGIONALPLAN OE/OE Randfläche 
eines großflächig unzerschnittenen störungsarmen Raumes (USR) > 40 km

2
 

Schutzgebiete, -objekte: keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: hoch-kolliner Eichen-Buchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als gewerbliche Baufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung. Hierbei han-

delt es sich aber um einen alten landwirtschaftlichen Betriebsstandort, dessen Ausprägung sich von der gewerbli-
chen Baufläche kaum unterscheidet. Die Wertigkeit der neu entstehenden Biotope wird sich von den bisherigen 
nicht unterscheiden. Die vorgesehene Ausweisung ist gegenüber der 1. Beteiligungsrunde deutlich reduziert 
worden und beschränkt sich jetzt auf den alten Betriebsstandort. Das umliegende Grünland und insbesondere die 
nahe Streuobstwiese werden von der geplanten Ausweisung nicht mehr berührt. und der damit verbundenen 
Biotoptypen. Die Belange des Besonderen Artenschutzes sind als gesondertes Rechtsregime im weiteren Pla-
nungsprozess zu berücksichtigen. Durch die vorhandene Randlage zur Siedlung von Possendorf und die angren-
zende S 36 sind erhebliche Auswirkungen auf den Biotopverbund und den großflächig unzerschnittenen ver-
kehrsarmen Raum auszuschließen. Im weiteren Planungsprozess ist zu prüfen, ob im Zusammenhang mit der 
Regenwasserbewirtschaftung eine Offenlegung und Renaturierung des Bachlaufes im Nordosten auch vor dem 
Hintergrund der naturschutzrechtlichen Kompensation möglich ist. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekippten Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: nicht einschätzbar 

nutzungsbedingte Überprägung: im Bereich der alten Stallanlage vollständig überprägt 

Erodierbarkeit durch Wasser: gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt, für den Altstandort der Stallanlage einschließlich der dazugehörigen Gülle-
lagerplätze können schädliche Bodenveränderungen nicht ausgeschlossen werden 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) außerhalb der 
bereits überbauten / versiegelten Flächen 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.9  
Gewerbegebiet Possendorf II 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Da sich die 
Ausweisung auf die bereits als landwirtschaftlichen Betriebsstandort genutzte Fläche beschränkt, werden sich 
hinsichtlich der Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen keine Änderungen ergeben. 

Durch die Umnutzung der alten Stallanlage werden gleichzeitig Flächen entsiegelt. Insgesamt ist mit der Umnut-
zung mit einem geringeren Anteil versiegelter Flächen als bisher zu rechnen, für die eine Anrechnung auf andere 
Vorhaben zu prüfen ist. Vorbelastungen bestehen durch die Bebauung der Stallanlage sowie den mit deren frühe-
rer Nutzung einhergehenden möglichen Bodenbelastungen. 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: ehemaliger Bachlauf im nördlichen Teil der Fläche, verrohrt, Verrohrung setzt sich nord-
östlich im Unterlauf bis Kreischaer Straße fort 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten unter 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: mittel aufgrund geringmächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: nicht geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt insgesamt zu einer Erhöhung der 

versickerungsfähigen Fläche und zur Verringerung des Oberflächenabflusses, die sich positiv auf den Grundwas-
serhaushalt auswirken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer 
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf 
ein unerhebliches Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu be-
grenzen. Hierbei ist auch die Offenlegung und Renaturierung des bisher verrohrten Bachlaufes nordöstlich der 
Fläche in die Betrachtung einzubeziehen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: ehemalige Stallanlage bereits Stadtrand-Klimatop, Randbereich einer größeren Kaltluftent-
stehungsfläche ohne größeren Siedlungsbezug, Kaltluftstauung durch Hecke  

lufthygienische Situation: geringe verkehrsbedingte Belastungen von angrenzender S 36 

Bewertung: Die Flächenausweisung beschränkt sich auf die bereits überbauten Flächen der ehemaligen Stallan-

lage. Die bisherige klimatische Situation wird sich hierdurch nicht nachteilig verändern. Durch die insgesamt ge-
ringere versiegelte Fläche sind tendenziell sogar Verbesserungen zu erwarten. Eine zusätzliche Stauung des 
Kaltluftabflusses ist nicht zu erwarten. Im weiteren Planungsprozess ist zu prüfen, ob durch entsprechende Aus-
gestaltung des Gebietes der Kaltluftabfluss verbessert werden kann. Signifikante Änderungen der lufthygieni-
schen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Kreischaer Becken“, geprägt durch landwirtschaftliche 
Nutzungen (Acker, Grünland) mit darin eingestreuten Wald- und Siedlungsflächen 

landschaftsprägende Elemente: Stallanlage als Störelement 

landschaftsästhetische Bedeutung: geringe Bedeutung 

Bewertung: Die alte Stallanlage wirkt insbesondere in Richtung Osten als Störelement und wird bei einer Über-

bauung der Fläche beseitigt. Nach Westen hin ist die Anlage bisher durch die Hecke abgeschirmt. Im Zuge des 
weiteren Planungsprozesses sind der Erhalt der Hecke und die landschaftsgerechte Neugestaltung des zukünfti-
gen Siedlungsrandes nach Osten hin vorzusehen. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der gewerblichen Baufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und 

sonstige Sachgüter. 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.10 entfällt 
Wohngebiet Welschhufer Straße Planung wird nicht mehr verfolgt 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.11 entfällt 
Wohngebiet Steinstraße Planung wird nicht mehr verfolgt 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.12  
Wohngebiet Goppeln 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Grünfläche, Fläche für die Landwirtschaft 

Wohnbaufläche / Wohngebiet 

1,99 ha (alt: 0,83 ha) 

Fläche wurde nach der 1. Beteiligungsrunde stark verändert. Nach Westen wurde die angrenzende Wiese, nach 
Norden die Flächen entlang des Gartenweges mit einbezogen. Im Gegenzug wurden Flächen im Ostteil heraus-
genommen, die als innerörtliche Grünfläche erhalten bleiben sollen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: Gärten in Rücklage der vorhandenen Bebauung Gartenstraße, Leubnitzer Straße und Hauptstraße 
(K 9003), teilweise Großgrün vorhanden 

Vorbelastungen: Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen durch anliegende Straßen (v. a. K 9003) sowie Auto-
bahnzubringer (neue S 191) und Autobahn BAB 17 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im höheren Maße von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr 

beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Wohnbaufläche wird sich an dieser Situation 
nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf die vorhandene Bebauung 
mit ihrer Wohn- und Wohnumfeldfunktion sind wegen der geringen Größe zu nicht erwarten. Da große Teile der 
Fläche bisher nicht öffentlich zugänglich sind, werden sich für die Erholungs- und Freizeitfunktion keine signifikan-
ten Änderungen ergeben. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: mesophiles Grünland (41200) im Westen, Kleingartenanlage (94400) im Osten, Einzel- und Reihen-
haussiedlung (91130) am Südrand 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt, Vorkommen geschützter Brutvogelarten des Siedlungsbereiches und 
geschützter Fledermausarten nicht ausschließbar 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: innerhalb der Gartenfläche einzelne geschützte Bäume vorhanden, keine Betroffenheit 
von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typischer Traubeneichen-Hainbuchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Wohnbaufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung und der damit ver-

bundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope vergleichbarer Wertigkeit neu entstehen. Auswir-
kungen auf umliegende Biotoptypen sind nicht zu erwarten. Im weiteren Planungsprozess sind Möglichkeiten zur 
Integration der geschützten Gehölze zu prüfen. Die Belange des Besonderen Artenschutzes sind als gesondertes 
Rechtsregime im weiteren Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekippten Schuttsand (Lockermaterial), gilt auch für Grünlandfläche 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: nicht einschätzbar 

nutzungsbedingte Überprägung: hoch 

Erodierbarkeit durch Wasser: gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. Aufgrund der vorhandenen Schüttböden (Böden im Siedlungsbereich) ist bei der Überformung 
insgesamt von geringen Auswirkungen auszugehen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.12  
Wohngebiet Goppeln 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, ehemalige Hohle verfüllt, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
über 20 m 

Grundwasserneubildung: gering aufgrund mächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Gartenstadt-Klimatop im Übergang zum Freiland-Klimatop, zwischen vorhandenen Sied-
lungsbereichen gelegen 

lufthygienische Situation: mäßige verkehrsbedingte Belastungen von angrenzenden Straßen (K 9003, neue 
S 191, BAB A 17) 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche führt zu keiner Verkleinerung der Kaltluftentstehungsfläche. Eine Stau-

ung des Kaltluftabflusses kann wegen der Lage am Rand der vorhandenen Siedlung von Goppeln ausgeschlos-
sen werden. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche dem Gartenstadt-Klimatop 
zugeordnet werden kann und sich keine signifikanten Änderungen der klimatologischen Situation ergeben. Ände-
rungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: Großgrün der Gärten 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet schließt an die vorhandenen Bebauung in Goppeln an. Im Zuge der Umsetzung der 

Ausweisung wird der Ortsrand nach Nordwesten zu neugestaltet, die sich auf das Landschaftsbild auswirken 
kann. Nachteilige Wirkungen sind grundsätzlich durch eine landschaftsgerechte Gestaltung des Ortsrandes ver-
meidbar. Im Zuge des weiteren Planungsprozesses sind Möglichkeiten zum teilweisen Erhalt des vorhandenen 
Großgrüns und Integration in die Bebauung zu prüfen. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.13  
Wohngebiet Amselgrund 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Grünfläche 

Wohnbaufläche / Wohngebiet 

0,83 ha (alt: 0,46 ha) 

Fläche wurde nach der 1. Beteiligungsrunde stark verändert. Nach Westen wurde das gesamte Flurstück 158p 
einbezogen. Im Gegenzug wurde auf die Flächen nördlich des Amselgrundes verzichtet. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung als Wiesen, im Nordwesten Siedlungsfläche, Abgrenzung nach Süden 
durch Hecke 

Vorbelastungen: vernachlässigbare Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilflächen werden derzeit nicht von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr oder von 

angrenzenden Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Wohnbaufläche wird 
sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf 
die umliegenden Wohnbauflächen sind aufgrund der geringen Größe der Teilfläche nicht zu erwarten. Da die 
Fläche bisher nur eingeschränkt öffentlich zugänglich ist, werden sich für die Erholungs- und Freizeitfunktion 
keine signifikanten Änderungen ergeben. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: mesophiles Grünland (41200) mit Baumgruppe (64200), im Nordwesten und Osten Einzel- und Rei-
henhaussiedlung (91130), Ostrand des Grünlandes stark vernässt (ehemaliges Gewässer) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt, Vorkommen geschützter Brutvogelarten des Siedlungsbereiches und 
geschützter Fledermausarten nicht ausschließbar 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: innerhalb der Gartenfläche einzelne geschützte Bäume vorhanden, keine Betroffenheit 
von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: hoch-kolliner Eichen-Buchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Wohnbaufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung und der damit ver-

bundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope geringerer Wertigkeit neu entstehen. Auswirkun-
gen auf umliegende Biotoptypen sind nicht zu erwarten. Im weiteren Planungsprozess sind Möglichkeiten zur 
Integration der geschützten Gehölze zu prüfen. Die Belange des Besonderen Artenschutzes sind als gesondertes 
Rechtsregime im weiteren Planungsprozess zu berücksichtigen. Der vernässte Bereich im Osten der Fläche ist 
im weiteren Planungsprozess als mögliche Kompensationsmaßnahme aufzuwerten. Als weitere Kompensations-
maßnahme ist die Ergänzung der südlich angrenzenden Streuobstwiese zu prüfen. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekippten Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: nicht einschätzbar 

nutzungsbedingte Überprägung: mittel bis hoch 

Erodierbarkeit durch Wasser: gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. Aufgrund der vorhandenen Schüttböden (Böden im Siedlungsbereich) ist bei der Überformung 
insgesamt von geringen Auswirkungen auszugehen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.13  
Wohngebiet Amselgrund 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, vernässter Bereich ehemaliges Gewässer (?), weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten unter 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: mittel aufgrund geringmächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: nicht geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Gartenstadt-Klimatop, innerhalb des Siedlungsbereiches von Welschhufe gelegen, kleine 
Kaltluftentstehungsfläche ohne direkten Siedlungsbezug 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche wird nur im geringen Maße zu einer Veränderung der derzeitigen klimati-

schen Situation führen. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen weiterhin dem 
Gartenstadt-Klimatop zugeordnet werden können. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwar-
ten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Freitaler Becken“, geprägt durch kleinflächiges Mosaik 
aus landwirtschaftliche Nutzung (Acker, Grünland), Wald und städtisch geprägte Siedlungsränder 

landschaftsprägende Elemente: Hecke, Baumgruppe 

landschaftsästhetische Bedeutung: hohe Bedeutung 

Bewertung: Die Flächen schließen an die vorhandene Bebauung entlang des Amselgrundes an. Nach Süden 

bleibt die begrenzende Hecke und die sich südlich anschließende Streuobstwiese erhalten. Es sind daher nur 
geringe Auswirkungen der Bebauung auf das Landschaftsbild zu erwarten. Nachteilige Wirkungen sind dennoch 
durch eine landschaftsgerechte Gestaltung der Flächen zu vermeiden. Im Zuge des weiteren Planungsprozesses 
sind Möglichkeiten zum teilweisen Erhalt der vorhandenen Hecke und des Großgrüns (Baumgruppe) sowie deren 
Integration in die Bebauung zu prüfen. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.14 jetzt unter Berichtigungen durch B-Plan 
Wohngebiet Wilmsdorf entfällt für Umweltprüfung 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.15 jetzt unter Berichtigungen durch B-Plan II.11 
Biotop Nöthnitzer Hang entfällt für Umweltprüfung 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.15 nach 2. öffentlicher Beteiligung entfallen 
Wohngebiet Ortsabrundung Possendorf  entfällt für Umweltprüfung 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.16  
Gemeinbedarfsfläche/Sport OS Bannewitz Neues Leben 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung: 

Flächengröße:  

 

Flächen für die Landwirtschaft 

Fläche für den Gemeinbedarf / Sport 

1,17 ha (alt: 0,88 ha) 

Fläche ist nach der 1. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. Nach der 2. Beteiligungsrunde wurde die geplante 
Flächenausweisung nach Norden aufgrund der konkreten Planungen zur Dreifeldhalle und des erforderlichen 
Flächenbedarfs für eine Zufahrt über die Max-Dittrich-Straße erweitert. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung als Acker 

Vorbelastungen: sehr geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: nachrangige Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit in sehr geringem Maße von Lärm und Immissionen aus dem Straßenver-

kehr oder von angrenzenden Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Fläche 
für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Sport wird sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. 
Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf die umliegenden Flächen für den Gemeinbedarf sind 
nicht zu erwarten, da die geplante Ausweisung eine Erweiterung derselben darstellt. Im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens sind mögliche Konflikte durch Lärm zwischen der geplanten Nutzung und der vorhandenen 
angrenzenden Wohnnutzung zu betrachten bzw. die gebietsverträgliche Nutzbarkeit nachzuweisen. Bedingt 
durch die ackerbauliche Nutzung hat die Fläche nur eine geringe Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Acker (81000) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: im weiteren Umfeld Vorkommen von Neuntöter (nördlich Grünfläche Carl-Behrens-
Straße), Schwarzkehlchen und Turmfalke (nordöstlich Marienschacht) bekannt 

Bedeutung als Lebensraum: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: nachrangige Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typische Hainbuchen-Traubeneichenwälder 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Sport führt zum Verlust 

der bisherigen Nutzung und der damit verbundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope ver-
gleichbarer Wertigkeit neu entstehen. Auswirkungen auf umliegende Biotoptypen und geschützte Objekte sind 
nicht zu erwarten. Im Zuge des weiteren Planungsprozesses sind Möglichkeiten zum Erhalt/Integration der vor-
handenen Eingrünung des Schulgeländes zu prüfen. Auswirkungen auf die Lebensräume der im weiteren Umfeld 
bekannten Artvorkommen können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Parabraunerden aus periglaziären Schuttschluff (Sandstein, Lößlehm) über periglaziärem Schluffschutt 
(Sandstein) 

Bodenwertzahlen: 50 bis 59 

Ertragspotenzial: mittel 

Speicher- und Reglerpotenzial: hoch 

nutzungsbedingte Überprägung: mittel 

Erodierbarkeit durch Wasser: mittel 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.16  
Gemeinbedarfsfläche/Sport OS Bannewitz Neues Leben 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m, nach REGIONALPLAN OE/OE Teil des Grünzuges 150 mit hoher Grundwasserneubildungsrate 

Grundwasserneubildung: gering bis mittel aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: relativ geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Freiland-Klimatop im Übergang zum Gartenstadt-Klimatop, Randfläche einer größeren 
Kaltluftentstehungsfläche mit Bezug zum Siedlungsraum Dresden, nach REGIONALPLAN OE/OE Teil des Grünzu-
ges 150 (Kalt- und Frischluftbahn, Kaltluftentstehungsgebiet, hoher Freiflächensicherungsbedarf aus klimatologi-
scher Sicht) 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche führt zu einer Verkleinerung der Kaltluftentstehungsfläche. Betroffen sind 

die Randbereiche zur vorhandenen Siedlung in einem relativ kleinen Umfang in Bezug auf die gesamte Kaltluf-
tentstehungsfläche. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Verringerung der Kaltluftentstehungsfläche zu 
keinen signifikanten Veränderungen führen wird. Eine Stauung des Kaltluftabflusses kann wegen der Lage am 
Rand der vorhandenen Siedlung ausgeschlossen werden. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, 
dass die Flächen dem Gartenstadt-Klimatop zugeordnet werden können und sich keine signifikanten Änderungen 
der klimatologischen Situation ergeben. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: auf der Fläche selbst keine, angrenzend Eingrünung des vorhandenen Sied-
lungsrandes, in der weiteren Umgebung Turm am Marienschacht als Blickpunkt 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet schließt an die vorhandenen Bebauung der Oberschule Neues Leben in Bannewitz an. 

Im Zuge der Umsetzung der Ausweisung wird der Ortsrand an dieser Stelle neugestaltet, die sich auf das Land-
schaftsbild auswirken kann. Nachteilige Wirkungen sind grundsätzlich durch eine landschaftsgerechte Gestaltung 
des Ortsrandes vermeidbar. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.17  
Gewerbegebiet Welschhufe 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Grünfläche 

Gewerbliche Baufläche / Gewerbegebiet 

0,40 ha (alt: 0,89 ha) 

Fläche ist nach der 1. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. Nach der 2. Beteiligungsrunde ist die Erweiterung 
auf der östlichen Seite in Richtung des ehemaligen Bahndammes entfallen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: landwirtschaftliche Nutzung als Grünland 

Vorbelastungen: Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen aus angrenzenden Gewerbenutzungen und vor allem 
von der B 170 und K 9016 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: nachrangige Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im stärkeren Maße von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr 

und von angrenzenden Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als gewerbliche 
Baufläche wird sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten 
Ausweisung auf die angrenzenden gewerblichen Bauflächen sind nicht zu erwarten, da es sich um eine Erweite-
rung der bestehenden Ausweisung handelt. Im welchen Umfang die geplante Ausweisung möglicherweise Aus-
wirkungen auf das Lärmkontingent der nördlich gelegenen KBB hat, wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung geprüft. Bedingt durch die landwirtschaftliche Nutzung und die Vorbelastungen hat die Fläche nur eine 
geringe Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Intensivgrünland (41300) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt 

Bedeutung als Lebensraum: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: nachrangige Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: (hoch-)kolliner Eichen-Buchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als gewerbliche Baufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung und der damit 

verbundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope vergleichbarer Wertigkeit neu entstehen. Mög-
liche Auswirkungen auf die nördlich angrenzende Kompensationsfläche sowie den Gehölzbestand entlang des 
westlich angrenzenden ehemaligen Bahndamms sind im weiteren Planungsprozess auszuschließen. Der Ver-
bund zwischen den Flächen des Poisentals und der Goldenen Höhe bleibt über die Kompensationsflächen des 
Straßenbaus erhalten. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Kolluvisol aus umgelagertem Schluff (Kolluvialschluff) über tiefem periglaziärem Schluff (Lösslehm) 

Bodenwertzahlen: 50 bis 59 

Ertragspotenzial: hoch 

Speicher- und Reglerpotenzial: hoch 

nutzungsbedingte Überprägung: gering 

Erodierbarkeit durch Wasser: hoch gegenüber Wasser (wegen hoher bindiger Anteile und mittlerer Neigung) 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.17  
Gewerbegebiet Welschhufe 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: renaturierter Nöthnitzbach in nördlich angrenzender Kompensationsfläche 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: gering bis mittel aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: relativ geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Freiland-Klimatop im Übergang zum Stadtrand-Klimatop, sehr kleine isolierte Kaltluftentste-
hungsfläche ohne direktem Siedlungsbezug, Abfluss durch Straßen gestaut 

lufthygienische Situation: Belastungen aus angrenzenden gewerblichen Nutzungen und durch Straßenverkehr auf 
B 170 und K 9016 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche führt zu einer Verkleinerung der Kaltluftentstehungsfläche. Betroffen ist 

hiervon ca. die Hälfte der Kaltluftentstehungsfläche. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Verringerung 
der sehr kleinen Kaltluftentstehungsfläche zu keinen signifikanten Veränderungen führen wird, da die Fläche sehr 
klein und ohne Siedlungsbezug ist. Eine (zusätzliche) Stauung des Kaltluftabflusses kann ausgeschlossen wer-
den. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen dem Stadtrand-Klimatop zugeordnet 
werden können. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: auf der Fläche selbst keine, innerhalb vorhandenem Gewerbegebiet Baumreihe 
an alter Horkenstraße, westlich feldheckenartiger Bewuchs auf ehemaligem Bahndamm 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Die Fläche schließt an das vorhandene Gewerbegebiet Welschhufe an. Nach Norden und Osten 

wird die Fläche durch Straßen und eine Kompensationsfläche begrenzt, die bereits die zukünftige Eingrünung der 
Fläche übernimmt. Die Auswirkungen der Ausweisung auf die Landschaft sind daher bereits weitgehend be-
grenzt. Die vorhandenen Gehölzstrukturen innerhalb des bestehenden Gebietes sowie am Westrand sind nicht 
(direkt) betroffen.  

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der gewerblichen Baufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und 

sonstige Sachgüter. 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.18 entfällt 
Wohngebiet Gärten an der B 170 Welschhufe Planung wird nicht mehr verfolgt 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.19  
Kompensationsfläche Steinbruch Karrasch und Wiese oberhalb 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  
 

Flächengröße:  

 

Flächen für die Landwirtschaft, Grünfläche 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

0,62 ha (neu) 

Fläche ist nach der 1. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: ehemaliger Steinbruch und Wiesenbrache 

Vorbelastungen: geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: nachrangige Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im geringen Maße von Lärm und Immissionen aus angrenzenden Nut-

zungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Kompensationsfläche wird sich an die-
ser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf die angren-
zenden waldartigen Flächen (Teile des ehemaligen Steinbruches) nicht zu erwarten. Bedingt durch die fehlende 
Zugänglichkeit hat die Fläche nur eine geringe Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: mesophiles Grünland auf Abgrabung (412000006), Laubmischwald (759693) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: im weiteren Umfeld Vorkommen von Schwarzkehlchen und Turmfalke (nordöstlich 
Marienschacht) bekannt 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typische Hainbuchen-Traubeneichenwälder 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Kompensationsfläche führt zu einer Sicherung und Entwicklung des natur-

schutzfachlichen Potenzials des ehemaligen Steinbruches und der angrenzenden Wiesenbrache. Auf der Fläche 
können im Sinne einer Ökokontomaßnahme Kompensationsverpflichtungen aus anderen Flächenausweisungen 
im Zusammenhang mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bannewitz umgesetzt wer-
den. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Parabraunerden aus periglaziären Schuttschluff (Sandstein, Lößlehm) über periglaziärem Schluffschutt 
(Sandstein) 

Bodenwertzahlen: 50 bis 59 

Ertragspotenzial: mittel 

Speicher- und Reglerpotenzial: hoch 

nutzungsbedingte Überprägung: gering 

Erodierbarkeit durch Wasser: mittel  

Altlasten / Altstandort: altlastverdächtige Fläche (Altablagerung „Neues Leben“, M 50, SALKA-Nr. 90100145) im 
Steinbruch 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen zur Sicherung des naturschutzfachlichen 

Potenzials der Fläche. Eine Überbauung ist damit nicht verbunden. Es kommt zu keiner Versiegelung oder Über-
formung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen. Maßnahmen, die die alt-
lastverdächtige Fläche betreffen, sind ingenieurtechnisch in Abstimmung mit der zuständigen unteren Boden-
schutzbehörde zu planen, zu begleiten und zu dokumentieren. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.19  
Kompensationsfläche Steinbruch Karrasch und Wiese oberhalb 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: gering bis mittel aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: relativ geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche führt nicht zu einer Verringerung der 

versickerungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. Nachteilige Wirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Freiland-Klimatop im Übergang zum Gartenstadt-Klimatop, Randfläche einer größeren 
Kaltluftentstehungsfläche mit Bezug zum Siedlungsraum Dresden, nach REGIONALPLAN OE/OE Teil des Grünzu-
ges 150 (Kalt- und Frischluftbahn, Kaltluftentstehungsgebiet, hoher Freiflächensicherungsbedarf aus klimatologi-
scher Sicht) 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche ist nicht nachteiligen Wirkungen der 

klimatischen Situation verbunden. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: vorhandener Gehölzbestand des ehemaligen Steinbruches, in der weiteren Um-
gebung Turm am Marienschacht als Blickpunkt 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet bildet einen Teil des den Siedlungsrandes von Bannewitz nach Norden. Mit der geplan-

ten Ausweisung als Kompensationsfläche wird sich an dieser Situation nichts ändern. Nachteilige Wirkungen auf 
das Schutzgut Landschaft können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Kompensationsfläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sons-

tige Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.20  
Gemeinbedarf/Schule Erweiterung Schulfläche Possendorf (alt: Mischgebiet Possendorf neben 
Schule / Rathaus) 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Grünfläche 

Fläche für den Gemeinbedarf / Schule 

0,16 ha (neu) 

Fläche ist nach der 1. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. Nach der 2. Beteiligungsrunde wurde die geplante 
Ausweisung geändert. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: ehemalige Gärten (brachgefallen) 

Vorbelastungen: sehr geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im kaum von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr oder von 

angrenzenden Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als gemischte Baufläche 
wird sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung 
auf die westlich und nördlich angrenzenden gemischten Bauflächen sowie die östlich angrenzenden Flächen für 
den Gemeinbedarf sind aufgrund der geringen Größe der Teilfläche nicht zu erwarten. Bedingt durch die private 
Nutzung als Gartenland hat die Fläche nur eine geringe Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: städtisch geprägtes Mischgebiet (92120), Gartenflächen im Siedlungsbereich 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: Vorkommen geschützter Brutvogelarten des Siedlungsbereiches und geschützter 
Fledermausarten nicht ausschließbar, Bruten des Weißstorches auf dem Schornstein des benachbarten Schul-
gebäudes, Vorkommen von Teichmolch, Bergmolch und Erdkröte im Teich des angrenzenden Schulgartens 

Bedeutung als Lebensraum: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: nachrangige Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: hoch-kolliner Eichen-Buchenwald 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als gemischte Baufläche führt zum Verlust der bisherigen Nutzung und der damit 

verbundenen Biotoptypen. Im Gegenzug werden Siedlungsbiotope vergleichbarer Wertigkeit neu entstehen. Im 
Zuge des weiteren Planungsprozesses sind Möglichkeiten zum Erhalt/Integration der vorhandenen Obstgehölze 
zu prüfen. Auswirkungen auf umliegende Biotoptypen und geschützte Objekte sind nicht zu erwarten. Ebenso 
können Auswirkungen auf die Amphibienvorkommen und den Brutplatz des Weißstorches auf dem angrenzenden 
Schulgelände ausgeschlossen werden. Die Belange des Besonderen Artenschutzes sind als gesondertes 
Rechtsregime im weiteren Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekippten Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: nicht einschätzbar 

nutzungsbedingte Überprägung: hoch 

Erodierbarkeit durch Wasser: sehr gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen für die Bebauung der Fläche in den weiteren 

Planungsschritten, wobei das Maß der Überbauung erst diesen Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon 
abhängig ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen. Aufgrund der vorhandenen Schüttböden (Böden im Siedlungsbereich) ist bei der Überformung von 
insgesamt geringen Auswirkungen auszugehen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.20  
Gemeinbedarf/Schule Erweiterung Schulfläche Possendorf (alt: Mischgebiet Possendorf neben 
Schule / Rathaus) 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten unter 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: mittel aufgrund geringmächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: nicht geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Bebauung der Fläche führt zu einer Verringerung der versicke-

rungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regen-
wasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhaltung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches 
Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Gartenstadt-Klimatop 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Eine Bebauung der Fläche innerhalb des Siedungsbereiches von Possendorf wird nicht zu signifi-

kanten Veränderungen der klimatischen Situation führen wird. Nach Umsetzung der Planung ist davon auszuge-
hen, dass die Flächen weiterhin dem Gartenstadt-Klimatop zugeordnet werden können. Signifikante Änderungen 
der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Kreischaer Becken“, geprägt durch landwirtschaftliche 
Nutzungen (Acker, Grünland) mit darin eingestreuten Wald- und Siedlungsflächen 

landschaftsprägende Elemente: Obstgehölze der ehemaligen Gartennutzung 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet befindet sich innerhalb der vorhandenen Bebauung in Possendorf (Schulstraße). Die 

vorhandenen Ortsbild prägenden Obstgehölze innerhalb der Fläche sind im weiteren Planungsprozess zu erhal-
ten. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.21  
Mischgebiet Marienschacht (Änderung Sondergebiet) 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 
 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Sondergebiet Schacht, Flächen für die Landwirt-
schaft 

gemischte Baufläche / Mischgebiet 

0,59 ha (neu) 

Fläche ist nach der 1. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: gewerbliche Nutzung und Wohnnutzung 

Vorbelastungen: geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche ist Bestandteil des Sondergebietes im Bereich des ehemaligen Marienschachtes. Die 

Flächen werden bereits gewerblich bzw. zu Wohnzwecken genutzt. Die Fläche südlich der Straße ist ebenfalls im 
Bestand bereits bebaut. Die geplante Flächenausweisung passt damit die Darstellung des Flächennutzungspla-
nes an die derzeitige Nutzung an. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als gemischte Baufläche wird 
sich an der bestehende Situation daher nichts Wesentliches ändern. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Einzel- und Reihenhaussiedlung (91130), Industrie- und/oder Gewerbegebiet (93100) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: Vorkommen geschützter Brutvogelarten des Siedlungsbereiches und geschützter 
Fledermausarten nicht ausschließbar, aus dem unmittelbaren Umfeld des Marienschachtes sind Vorkommen des 
Schwarzkehlchens und Turmfalken bekannt 

Bedeutung als Lebensraum: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: nachrangige Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typische Hainbuchen-Traubeneichenwälder 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als gemischte Baufläche führt faktisch zu keiner Änderung der bisherigen Flächen-

nutzung in dem ausgewiesen Sondergebiet. Auswirkungen auf umliegende Biotoptypen und geschützte Objekte 
sind nicht zu erwarten. Die Belange des Besonderen Artenschutzes sind als gesondertes Rechtsregime im weite-
ren Planungsprozess zu berücksichtigen. Auswirkungen auf die Lebensräume der im weiteren Umfeld bekannten 
Artvorkommen können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Regosol aus gekipptem Gruslehm über gekipptem Schutt (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: 50 bis 59 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: mittel 

nutzungsbedingte Überprägung: hoch 

Erodierbarkeit durch Wasser: mittel 

Altlasten / Altstandort: sanierte Altlast (Altablagerung „Halde Marienschacht“, SALKA-Nr. 90100161) und altlas-
tenverdächtige Fläche (Altstandort „Werkstatt Kompressorenbau“, SALKA-Nr. 90200225) 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung stellt eine Änderung einer bereits vorhandenen baulichen Nutzung den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechend dar. Eine über das bestehende Maß hinausgehende Überbauung der 
Flächen ist nicht vorgesehen. Eine Änderung an der vorhandenen Versiegelung und Überformung des Bodens 
mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen über das bestehende Maß hinaus ist damit nicht 
verbunden. Maßnahmen, die die altlastverdächtige Fläche betreffen, sind ingenieurtechnisch in Abstimmung mit 
der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde zu planen, zu begleiten und zu dokumentieren. 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 26 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.21  
Mischgebiet Marienschacht (Änderung Sondergebiet) 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m, nach REGIONALPLAN OE/OE Teil des Grünzuges 150 mit hoher Grundwasserneubildungsrate 

Grundwasserneubildung: gering bis mittel aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: relativ geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die geplante Ausweisung stellt eine Änderung einer bereits vorhandenen baulichen Nutzung den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechend dar. Eine Verringerung der versickerungsfähigen Fläche und Erhöhung 
des Oberflächenabflusses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswirken könnte, über das bestehende Maß 
hinaus ist nicht vorgesehen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Stadtrand-Klimatop im Übergang zum Freiland-Klimatop, im Randbereich einer größeren 
Kaltluftentstehungsfläche mit Bezug zum Siedlungsraum Dresden, nach REGIONALPLAN OE/OE am Rand des 
Grünzuges 150 (Kalt- und Frischluftbahn, Kaltluftentstehungsgebiet, hoher Freiflächensicherungsbedarf aus kli-
matologischer Sicht) 

lufthygienische Situation: geringe Belastungen aus vorhandenen Nutzungen 

Bewertung: Die geplante Ausweisung beschränkt sich auf die bereits durch bauliche Nutzungen überformten 

Flächen. Die geplante Ausweisung ist mit keinen signifikanten Auswirkungen auf die angrenzende Kaltluftentste-
hungsfläche bzw. den Grünzug 150 des REGIONALPLANES OE/OE verbunden. Änderungen der klimatischen oder 
lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: Großgrün innerhalb der baulich genutzten Flächen, angrenzend Turm am Mari-
enschacht als Blickpunkt 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet ist Bestandteil des bestehenden Sondergebietes um den Marienschacht, die bereits 

baulich genutzt werden. Die geplante Ausweisung ist nicht mir einer Änderung der baulichen Nutzung verbunden. 
Es ergeben sich hieraus keine nachteiligen Auswirkungen auf die Landschaft. Die vorhandenen Ortsbild prägen-
den Großgehölze innerhalb der Fläche sind im weiteren Planungsprozess zu erhalten. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 

 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.22 entfällt 
Wohngebiet Possendorf Richtung Freital Planung wird nicht mehr verfolgt 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.23  
Sondergebiet Freizeit und Sport an der B 170 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  

Flächengröße:  

 

Fläche für die Landwirtschaft 

Sondergebiet Freizeit und Sport 

2,90 ha (neu) 

Fläche ist nach der 1. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker), derzeit überwiegend brach gefallen 

Vorbelastungen: Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen von der angrenzenden B 170 und BAB A 4 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche befindet sich im Einflussbereich der B 170 und BAB A 4 mit ihren Lärm- und Schad-

stoffemissionen. Die geplante Ausweisung als Sondergebiet Freizeit und Sport wird zu einer geringfügigen Ver-
stärkung der Lärm- und Schadstoffemissionen führen, die sich aber nicht signifikant auf die Bebauung südlich der 
B 170 auswirken dürften. Die Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf die Umgebung sind im weiteren Pla-
nungsprozess zu überprüfen. Die geplante Ausweisung dient der Schaffung einer Freizeiteinrichtung. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Acker (81000), Ruderalflur (42100) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt, Vorkommen von Arten ruderaler Bereiche des Offenlandes nicht 
grundsätzlich ausschließbar 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typische Hainbuchen-Traubeneichenwälder 

Empfindlichkeit: mittlere Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, geringe Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Sonderbaufläche Freizeit und Sport führt zum Verlust der bisherigen Nutzung 

und der damit verbundenen Biotoptypen. Hierbei handelt es sich mit dem Acker und der Ruderalflur um ver-
gleichsweise geringwertige Biotoptypen. Im Gegenzug werden mit der geplanten Sport- und Freizeitanlage auf 
der Fläche Biotoptypen vergleichbarer Wertigkeit, insbesondere ruderale Flächen, neu entstehen. Auswirkungen 
auf umliegende Biotoptypen sind nicht zu erwarten. Die Belange des Besonderen Artenschutzes sind als geson-
dertes Rechtsregime im weiteren Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Regosol aus gekipptem Gruslehm über gekipptem Schutt (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: 60 bis 69 

Ertragspotenzial: gering, westlich und nördlich angrenzend sehr hoch 

Speicher- und Reglerpotenzial: mittel 

nutzungsbedingte Überprägung: mittel 

Erodierbarkeit durch Wasser: mittel, westlich und nördlich angrenzend sehr hoch 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung des Sondergebietes schafft die Voraussetzungen für die Nutzung als 

Sport- und Freizeitanlage. Dies schließt die Errichtung zweckgerichteter baulicher Anlagen für die Nutzung ein, 
wobei das Maß der Überbauung erst den nachfolgenden Planungsschritten vorbehalten bleibt. Hiervon abhängig 
ist die Versiegelung und Überformung des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktio-
nen. Durch die bisherige Nutzung als Acker bestehen bereits im geringen Umfang Vorbelastungen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.23  
Sondergebiet Freizeit und Sport an der B 170 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: gering bis mittel aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: relativ geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die mit der Ausweisung vorbereitete Nutzung der Fläche als Freizeit- und Sportanlage führt im ge-

ringen Umfang zu einer Verringerung der versickerungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflus-
ses, die sich auf den Grundwasserhaushalt auswirken können. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Gebietes 
sind die Möglichkeiten einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung zu überprüfen (Versickerung, Rückhal-
tung), um die Auswirkungen auf ein unerhebliches Maß zu begrenzen. Der Oberflächenabfluss der Fläche ist zum 
Schutz der Unterlieger zu begrenzen. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Freiland-Klimatop, Randfläche einer größeren Kaltluftentstehungsfläche mit Bezug zum 
Siedlungsraum Dresden 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Die Ausweisung der Fläche als Sonderbaufläche führt zu einer geringfügigen Verkleinerung der 

Kaltluftentstehungsfläche, wobei der Randbereich der größeren Kaltluftentstehungsfläche betroffen ist. Es wird 
daher davon ausgegangen, dass die randliche Verringerung der Kaltluftentstehungsfläche zu keinen signifikanten 
Veränderungen führen wird. Eine Stauung des Kaltluftabflusses kann ausgeschlossen werden. Nach Umsetzung 
der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen weiterhin dem Freiland-Klimatop zugeordnet werden kön-
nen und sich keine signifikanten Änderungen der klimatologischen Situation ergeben. Die geplante Nutzung als 
Sport- und Freizeitanlage kann mit höheren Emissionen verbunden sein, die aber zu keiner signifikanten Ände-
rungen der bestehenden lufthygienischen Situation führen dürften, die durch die verkehrlichen Vorbelastungen 
geprägt ist. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: keine 

landschaftsästhetische Bedeutung: nachrangige bis allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Die Flächen befinden sich in einem Bereich, der durch landwirtschaftliche Nutzungen und Verkehrs-

anlagen mit sehr geringen Anteil prägender Gehölzstrukturen bestimmt wird. Die geplante Ausweisung der Flä-
chen als Sondergebiet fügt ein neues Element ein, das als Störelement wirken kann. Nachteilige Wirkungen auf 
die Umgebung sind durch eine entsprechende Ausgestaltung des Gebietes im weiteren Planungsprozess auszu-
schließen. Dies betrifft vor allem eine randliche Eingrünung der Flächen. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Wohnbaufläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige 

Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.24  
A/E Fläche An der alten Staatsstraße (Zielbiotop Streuobstwiese) 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  
 

Flächengröße:  

 

Grünfläche 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

0,30 ha (neu) 

Fläche ist nach der 2. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: Streuobstwiese, abgängig 

Vorbelastungen: geringe Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im geringen Maße von Lärm und Immissionen aus angrenzenden Nut-

zungen beeinträchtigt. Seit dem Rückbau der alten S 191 zwischen Rippien und Goppeln wird die Straße nur 
noch von Anliegerverkehr genutzt, so dass faktisch keine verkehrlichen Immissionen mehr bestehen. Mit der 
Umsetzung der geplanten Ausweisung als Kompensationsfläche wird sich an dieser Situation nichts Wesentliches 
ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf die angrenzenden Siedlungs- und Grünflächen 
sind nicht zu erwarten. Bedingt durch die private Nutzung hat die Fläche nur eine geringe Erholungs- und Freizeit-
funktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Streuobstwiese (67000) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt, Vorkommen geschützter Brutvogelarten des Siedlungsbereiches und 
geschützter Fledermausarten nicht ausschließbar 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine bis hohe Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: als Streuobstwiese nach § 21 SächsNatSchG geschütztes Biotop, keine Betroffenheit 
von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typische Hainbuchen-Traubeneichenwälder 

Empfindlichkeit: hohe Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, hohe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber 
Beeinträchtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Kompensationsfläche führt zu einer Sicherung der geschützten Streuobstwiese, 

um diese langfristig erhalten zu können. Seit dem Rückbau der alten Staatsstraße zwischen Rippien und Goppeln 
sind die verkehrlichen Immissionen stark zurückgegangen, womit die Erfolgsaussichten für den langfristigen Er-
halt der Streuobstwiese steigen. Die Fläche ist als dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „An der alten 
Staatsstraße“ zugeordnet, wobei noch nicht absehbar ist, ob die gesamte Fläche zur Kompensation des Eingriffs 
benötigt wird. Auf der möglicherweise verbleibenden Fläche können im Sinne einer Ökokontomaßnahme Kom-
pensationsverpflichtungen aus anderen Flächenausweisungen im Zusammenhang mit der 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Bannewitz umgesetzt werden. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekippten Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: gering 

nutzungsbedingte Überprägung: gering 

Erodierbarkeit durch Wasser: sehr gering 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen zur Sicherung der naturschutzfachlich wert-

vollen Fläche. Eine Überbauung ist damit nicht verbunden. Es kommt zu keiner Versiegelung oder Überformung 
des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen. 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 30 

Umweltprüfbogen Teilfläche I.24  
A/E Fläche An der alten Staatsstraße (Zielbiotop Streuobstwiese) 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
über 20 m 

Grundwasserneubildung: gering bis mittel aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: keine unmittelbare Gefährdung 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche führt nicht zu einer Verringerung der 

versickerungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. Nachteilige Wirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Gartenstadt-Klimatop 

lufthygienische Situation: sehr geringe verkehrsbedingte Belastungen von angrenzender ehemaliger Staatsstraße 
(nach Verkehrsfreigabe der neuen S 191 nördlich Rippien/Goppeln zur kommunalen Straße herabgestuft und 
zwischen Goppeln und Rippien zum Wirtschaftsweg zurückgebaut, damit nur noch Anliegerverkehr innerhalb der 
Ortslage) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche ist nicht mit nachteiligen Wirkungen 

der klimatischen Situation verbunden. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: Großgrün in angrenzenden Gärten, Gehölzbestand der Streuobstwiese, südlich 
angrenzender Gebergrund 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet befindet sich innerhalb des Siedlungsbereiches von Goppeln zwischen Siedlungsberei-

chen unterschiedlichen Alters. Mit der geplanten Ausweisung als Kompensationsfläche wird sich an dieser Situa-
tion nichts ändern. Die Ausweisung hat zum Ziel, die Streuobstwiese langfristig als landschaftsprägendes Ele-
ment im Siedlungsbereich zu erhalten. Nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft können ausge-
schlossen werden. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Kompensationsfläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sons-

tige Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.25  
A/E Fläche zwischen Amselgrund und Welschhufer Straße 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  
 

Flächengröße:  

 

Flächen für die Landwirtschaft, Grünfläche 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

1,17 ha (neu) 

Fläche ist nach der 2. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: Streuobstwiese, abgängig 

Vorbelastungen: vernachlässigbare Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: nachrangige Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit nicht von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr oder angren-

zenden Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Kompensationsfläche wird 
sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Ausweisung auf 
die angrenzenden Siedlungs- und landwirtschaftlich genutzten Flächen (letztere soll aus Wohnbaufläche ausge-
wiesen werden) sind nicht zu erwarten. Da die Fläche bisher nur eingeschränkt öffentlich zugänglich ist, werden 
sich für die Erholungs- und Freizeitfunktion keine signifikanten Änderungen ergeben. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Streuobstwiese (67000) 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt, Vorkommen geschützter Brutvogelarten des Siedlungsbereiches und 
geschützter Fledermausarten nicht ausschließbar 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine bis hohe Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine bis hohe Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: als Streuobstwiese nach § 21 SächsNatSchG geschütztes Biotop, keine Betroffenheit 
von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: hoch-kolline Eichen-Buchenwälder 

Empfindlichkeit: hohe Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, mittlere Empfindlichkeit gegenüber Beein-
trächtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Kompensationsfläche führt zu einer Sicherung der geschützten Streuobstwiese, 

um diese langfristig erhalten zu können. Auf der Fläche können im Sinne einer Ökokontomaßnahme Kompensa-
tionsverpflichtungen aus anderen Flächenausweisungen im Zusammenhang mit der 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Bannewitz umgesetzt werden. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Lockersyrosem-Regosol aus gekipptem Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: nicht einschätzbar 

Ertragspotenzial: gering 

Speicher- und Reglerpotenzial: gering 

nutzungsbedingte Überprägung: sehr gering 

Erodierbarkeit durch Wasser: sehr gering 

Altlasten / Altstandort: altlastverdächtige Fläche (Altablagerung „Neues Leben“, M 50, SALKA-Nr. 90100145) im 
Steinbruch 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen zur Sicherung der naturschutzfachlich wert-

vollen Fläche. Eine Überbauung ist damit nicht verbunden. Es kommt zu keiner Versiegelung oder Überformung 
des Bodens mit dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung der Bodenfunktionen. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.25  
A/E Fläche zwischen Amselgrund und Welschhufer Straße 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten unter 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: mittel aufgrund geringmächtiger bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: ungeschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche führt nicht zu einer Verringerung der 

versickerungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. Nachteilige Wirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Gartenstadt-Klimatop, innerhalb des Siedlungsbereiches von Welschhufe gelegen, kleine 
Kaltluftentstehungsfläche ohne direkten Siedlungsbezug 

lufthygienische Situation: keine besonderen Belastungen 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche ist nicht mit nachteiligen Wirkungen 

der klimatischen Situation verbunden. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Freitaler Becken“, geprägt durch kleinflächiges Mosaik 
aus landwirtschaftlicher Nutzung (Acker, Grünland), Wald und städtisch geprägten Siedlungsrändern 

landschaftsprägende Elemente: vorhandener Gehölzbestand der Streuobstwiese 

landschaftsästhetische Bedeutung: hohe Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet befindet sich innerhalb des Siedlungsbereiches von Welschhufe zwischen Siedlungsbe-

reichen und Grünlandflächen. Mit der geplanten Ausweisung als Kompensationsfläche wird sich an dieser Situati-
on nichts ändern. Die Ausweisung hat zum Ziel, die Streuobstwiese langfristig als landschaftsprägendes Element 
im Siedlungsbereich zu erhalten. Nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft können ausgeschlossen 
werden. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Kompensationsfläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sons-

tige Sachgüter. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.26  
A/E Fläche verfallene Kleingärten nördlich der Kreuzung S 191 / B 170 (südöstlich Kita Banne-
witz) 

allgemeine Angaben 

Ausweisung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan: 

geplante Ausweisung:  
 

Flächengröße:  

 

Flächen für die Landwirtschaft, Grünfläche 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

0,52 ha (neu) 

Fläche ist nach der 2. Beteiligungsrunde neu hinzugekommen. 

Schutzgut Menschen 

Nutzung: ehemalige Kleingärten 

Vorbelastungen: Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen aus nahegelegenen Gewerbenutzungen und vor allem 
von der angrenzenden B 170 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: allgemeine Bedeutung 

Erholungs- und Freizeitfunktion: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Die Teilfläche wird derzeit im stärkeren Maße von Lärm und Immissionen aus dem Straßenverkehr 

und nahegelegenen Nutzungen beeinträchtigt. Mit der Umsetzung der geplanten Ausweisung als Kompensations-
fläche wird sich an dieser Situation nichts Wesentliches ändern. Signifikante Auswirkungen der geplanten Aus-
weisung auf die angrenzenden Siedlungs-, Verkehrs- und landwirtschaftlichen Flächen sind nicht zu erwarten. 
Bedingt durch die bisherige eingeschränkte Zugänglichkeit hat die Fläche nur eine geringe bis allgemeine Erho-
lungs- und Freizeitfunktion. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Biotoptypen: Kleingärten (94400), inzwischen brachgefallen 

floristische Besonderheiten: keine bekannt 

faunistische Besonderheiten: keine bekannt 

Bedeutung als Lebensraum: allgemeine Bedeutung 

Bedeutung im Biotopverbund: allgemeine Bedeutung 

Schutzgebiete, -objekte: keine, keine Betroffenheit von Vogelschutz- oder FFH-Gebieten 

potenziell natürliche Vegetation: typische Hainbuchen-Traubeneichenwälder 

Empfindlichkeit: mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenüber direkten Verlusten, mittlere Empfindlichkeit gegen-
über Beeinträchtigungen 

Bewertung: Die Ausweisung als Kompensationsfläche schafft die Voraussetzung zur Entwicklung des natur-

schutzfachlichen Potenzials der ehemaligen Kleingärten. Auf der Fläche können im Sinne einer Ökokontomaß-
nahme Kompensationsverpflichtungen aus anderen Flächenausweisungen im Zusammenhang mit der 1. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bannewitz umgesetzt werden. 

Schutzgut Fläche und Boden 

Bodentyp: Kolluvisol aus umgelagertem Schluff (Kolluvialschluff) über tiefem periglaziärem Schluff (Lösslehm), 
östlich Lockersyrosem-Regosol aus gekipptem Schuttsand (Lockermaterial) 

Bodenwertzahlen: 50 bis 59 

Ertragspotenzial: sehr hoch im westlichen Teil, gering im östlichen Teil 

Speicher- und Reglerpotenzial: hoch im westlichen Teil, gering im östlichen Teil 

nutzungsbedingte Überprägung: gering 

Erodierbarkeit durch Wasser: hoch im westlichen Teil, sehr gering im östlichen Teil 

Altlasten / Altstandort: keine bekannt 

Bodendenkmal: keine bekannt 

Empfindlichkeit: hoch gegenüber Überbauung bzw. Versiegelung (Verlust der Bodenfunktionen) 

Bewertung: Die geplante Ausweisung schafft die Voraussetzungen zur Entwicklung des naturschutzfachlichen 

Potenzials der Fläche. Eine Überbauung ist damit nicht verbunden. Die von der ehemaligen Nutzung als Kleingär-
ten noch vorhandenen Baulichkeiten können abgebrochen und die Fläche damit entsiegelt werden. 
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Umweltprüfbogen Teilfläche I.26  
A/E Fläche verfallene Kleingärten nördlich der Kreuzung S 191 / B 170 (südöstlich Kita Banne-
witz) 

Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer: keine vorhanden, weitere Angaben entfallen 

Grundwasser: Grundwasser in Sandstein mit bindigen Deckschichten über 2 m Mächtigkeit und Flurabständen 
unter 20 m 

Grundwasserneubildung: gering aufgrund bindiger Deckschichten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen: relativ geschützt 

Schutzgebiete: nicht vorhanden 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche führt nicht zu einer Verringerung der 

versickerungsfähigen Fläche und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. Nachteilige Wirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Klima /Luft 

klimatische Situation: Gartenstadt-Klimatop im Übergang zum Freiland-Klimatop, am Rande einer sehr kleinen 
Kaltluftentstehungsfläche ohne direktem Siedlungsbezug, Abfluss durch Straßen gestaut 

lufthygienische Situation: Belastungen durch Straßenverkehr aus angrenzender B 170 und nahegelegenen ge-
werblichen Nutzungen 

Bewertung: Die geplante Ausweisung der Flächen als Kompensationsfläche ist nicht mit nachteiligen Wirkungen 

der klimatischen Situation verbunden. Änderungen der lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Landschaftsbildeinheit: Bestandteil der Kleinlandschaft „Goppelner Löß-Plateau“, geprägt durch landwirtschaftli-
che Nutzung (v. a. Acker) am Stadtrand von Dresden 

landschaftsprägende Elemente: vorhandener Gehölzbestand der ehemaligen Kleingärten 

landschaftsästhetische Bedeutung: allgemeine Bedeutung 

Bewertung: Das Gebiet bildet einen Teil des den Siedlungsrandes von Bannewitz nach Süden. Mit der geplanten 

Ausweisung als Kompensationsfläche wird sich an dieser Situation nichts ändern. Nachteilige Wirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft können ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturdenkmale: keine bekannt 

sonstige Sachgüter: keine bekannt 

Bewertung: Die Ausweisung der Kompensationsfläche ist ohne Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sons-

tige Sachgüter. 
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2.a.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BAUGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich im unterschiedli-

chen Maße gegenseitig. Neben der direkten Beeinflussung der Schutzgüter zählen auch Folgeeffekte 

durch Verlagerungen sowie komplexe Wirkungszusammenhänge zu den zu betrachtenden Wechsel-

wirkungen. Die aus methodischen Gründen sektorale Betrachtung der Umwelt auf Ebene der Schutz-

güter mit den dazugehörigen Auswirkungen betrifft insgesamt ein komplexes, vernetztes Wirkungsge-

füge. 

Die Versiegelung durch Überbauung führt zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen auf den 

betroffenen Flächen. Die Bodenfunktionen sind auf den Teilflächen I.5 (Wohngebiet Possendorf - 

Südhang bis Rippiener Straße), I.9 (Gewerbegebiet Possendorf), I.12 (Wohngebiet Goppeln), I.13 

(Gemeinbedarfsfläche OS Bannewitz Neues Leben), I.20 (Mischgebiet Possendorf Schule), I.21 

(Mischgebiet Marienschacht), und I.23 (Sondergebiet Freizeit und Sport an der B 170) durch die Sied-

lungstätigkeit, bei der es zu Umlagerungen und Veränderungen der Böden gekommen ist, vorbelastet. 

Gleichzeitig gehen mit der Überbauung diese Flächen als Versickerungsflächen für das Nieder-

schlagswasser verloren, womit der Oberflächenabfluss erhöht wird. Durch Maßnahmen zur Versicke-

rung auf den Grundstücken sowie zur Rückhaltung und gedrosselten Einleitung des Niederschlags-

wassers können die Folgen durch die Versiegelung für den Wasserhaushalt auf ein unerhebliches 

Maß vermieden werden. Es ist sicherzustellen, dass der Oberflächenabfluss nicht zum Nachteil von 

Unterliegen verändert wird. Die sonstige Flächeninanspruchnahme führt zu einer Umlagerung von 

Boden und damit zur Beeinträchtigung der Bodenfunktionen. Dies gilt insbesondere für den zu schüt-

zenden Oberboden, für den entsprechend Festsetzungen zum Schutz im weiteren Planungsprozess 

zu treffen sind. Die Versiegelung und sonstige Flächeninanspruchnahme führt weiterhin zum Verlust 

der auf den Flächen befindlichen Vegetation und damit als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Mit 

entsprechenden Festlegungen zur Gestalt der nicht überbauten Flächen im weiteren Planungsprozess 

können die negativen Folgen für die Pflanzen und Tiere sowie für den Boden und Wasserhaushalt 

kompensiert werden. 

Weitere Wechselwirkungen bestehen zwischen dem Wohnumfeld und der Erholungs- und Freizeit-

funktion des Schutzgutes Menschen einerseits und dem Schutzgut Landschaft andererseits, da die 

Gestalt der Landschaft wesentlich die Qualitäten des Wohnumfeldes und der Erholungs- und Freizeit-

funktion bedingt. Weitere Wechselbeziehungen bestehen zwischen dem Schutzgut Tiere und Pflanzen 

und dem Schutzgut Landschaft, da das Erscheinungsbild der Landschaft neben dem Relief im We-

sentlichen von den vorkommenden Lebensräumen und ihrer Verteilung bestimmt wird. Hierzu sind im 

weiteren Planungsprozess für die einzelnen Teilflächen Festlegungen zur Gestaltung der Übergänge 

zur freien Landschaft mittels Eingrünung zu treffen, wobei stellenweise vorhandene Gehölzstrukturen 

(I.5 Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße, I.6 Mischgebiet Possendorf, I.9 Gewer-

begebiet Possendorf, I.12 Wohngebiet Goppeln, I.13 Wohngebiet Amselgrund, I.16 Gemeinbedarfs-

fläche OS Bannewitz Neues Leben, I.20 Gemeinbedarfsfläche Erweiterung Schulfläche Possendorf 

und I.21 Mischgebiet Marienschacht) in die Gestaltung zu integrieren sind. 

Darüber hinaus gehende Wechselwirkungen mit sich negativ verstärkenden Auswirkungen auf das 

Plangebiet und seine Umgebung sind nicht zu erwarten. 

2.a.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Die vorgesehenen Neuausweisungen entsprechend der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Bannewitz sehen die Ausweisung von Wohnbauflächen, gemischten Bau-

flächen und gewerblichen Bauflächen vor. Mit ihnen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für eine maßvolle, geordnete städtebauliche Entwicklung und Flächennutzung im Gemeindegebiet 

geschaffen werden, um den stetig anhaltenden Baulandbedarf für Wohnen und Gewerbe im Gemein-

degebiet Rechnung zu tragen. 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 36 

Die Umweltauswirkungen bestehen vor allem im Verlust von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere 

durch die Flächeninanspruchnahme, der Versiegelung durch Überbauung von Boden und den damit 

verbundenen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt (Verringerung der Versickerung/Grundwasser-

neubildungsrate und Erhöhung des Oberflächenabflusses) sowie Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes durch neue Ortsränder. Für einige der Teilfläche bestehen Beeinträchtigungen der vor-

handenen Wohn- und Wohnumfeldfunktion (Flächen I.9 und I.17) sowie der Erholungs- und Freizeit-

funktion (Fläche I.5, I.6, I.16, I 17, I.19, I.21 und I.23) des Schutzgutes Menschen.  

Die zu erwartenden Umweltwirkungen, die mit den vorgesehenen Ausweisungen planungsrechtlich 

vorbereitet werden, sind in der nachfolgenden Tab. 2 zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheb-

lichkeit bewertet. 

Tab. 2: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Bewertung ihrer Erheb-

lichkeit 

Schutzgut Umweltauswirkungen Bewertung 

Menschen – Immissionsbelastung durch Nutzung (Fläche I.23) weniger erheblich 

Tiere und Pflanzen – Verlust der vorhandenen Biotoptypen auf den betroffenen Flä-

chen als Lebensraum mit der Neuanlage von gleichwertigen Sied-

lungsbiotopen in den Wohnbauflächen und gemischten Bauflä-

chen 

– Verlust von geschützten Gehölzbeständen innerhalb der Flächen 

– Beeinträchtigung bzw. Verlust von Lebensräumen bzw. Lebens-

stätten geschützter Arten (Flächen I.9, I.12, I.13, I.20, I.21 und  

I. 23) 

erheblich 

 

 

 

erheblich 

erheblich 

Fläche und Boden – Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bodenbewe-

gung und Verdichtung 

– Beeinträchtigung der Bodenfunktionen als Lebensraum und für 

den Wasserhaushalt 

erheblich 

 

erheblich 

Wasser – Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 

– Erhöhung des Oberflächenabflusses 

erheblich 

erheblich 

Luft und Klima – Verkleinerung vorhandener Kaltluftentstehungsflächen mit Sied-

lungsbezug (Flächen I.3 und I.16) 

– Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Überbauung und 

Versiegelung 

– Erhöhung lufthygienischer Belastungen durch Emissionen (Fläche 

I.23) 

weniger erheblich 

 

vernachlässigbar 

 

vernachlässigbar 

Landschaft – Veränderung des Landschafts- bzw. Ortsbildes durch Bebauung 

und fehlende Eingrünungen 

– Verlust von landschaftsprägenden Strukturen 

erheblich 

 

weniger erheblich 

Kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter 

– keine Auswirkungen entfällt 

Wechselwirkungen – Verlust und Beeinträchtigung der Bodenfunktionen mit Auswir-

kungen auf die Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere sowie 

den Wasserhaushalt 

– Verlust von Gehölzstrukturen als Lebensraum sowie prägende 

Landschaftselemente mit Bedeutung für das Wohnumfeld und die 

Erholungs- und Freizeitfunktion 

erheblich (s. o.) 

 

 

weniger erheblich 

 

 

 

 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 37 

2.b Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

2.b.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die vorgesehenen Neuausweisungen im Zusammenhang mit der 1. Gesamtfortschreibung des Flä-

chennutzungsplanes sind mit den unter dem Kap. 2.a ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen 

verbunden bzw. bereiten diese planungsrechtlich vor. Im Zuge der weiteren Umsetzung der Auswei-

sungen können mit der Festsetzung von grünordnerischen Maßnahmen und weiteren Festsetzungen 

in den jeweiligen Bebauungsplänen bzw. Auflagen im Baugenehmigungsverfahren die Eingriffe in die 

Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Fläche und Boden, Wasser und Landschaft vermieden, 

vermindert oder kompensiert werden. 

2.b.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einer Nichtdurchführung würden sich für die einzelnen Teilflächen, die im Zuge der 1. Gesamtfort-

schreibung des Flächennutzungsplanes neu ausgewiesen werden sollen, unterschiedliche Entwick-

lungsszenarien ergeben. Diese werden nachfolgend zusammengestellt: 

Tab. 3: Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung für Teilfläche I Neuausweisungen 

lfd. 

Nr. 

Gebietsbezeichnung Entwicklungsprognose  

bei Nichtdurchführung 

Änderung bei Schutzgütern  

gegenüber Bestand (+ / o / –) 

I.5 Wohngebiet Possendorf - 

Südhang bis Rippiener Stra-

ße 

– keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Wiese 

(Saatgrasland) 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

I.6 Mischgebiet Possendorf – keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Wiese 

(Saatgrasland)  

– potentiell Bebauung über 

§ 34 (1) BAUGB möglich 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

 

für Tiere und Pflanzen, Fläche und Bo-

den, Wasser, (Luft und Klima), Land-

schaft: – 

für Menschen und Kulturelles Erbe und 

sonst. Sachgüter  o 

I.9 Gewerbegebiet Possendorf – keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Be-

triebsstätte, für Stallanlagen weiterer 

Verfall 

 

– Wiederaufnahme einer zulässigen 

Nutzung auf den Flächen der ehema-

ligen Stallanlage 

– Rückbau der Stallanlage und Renatu-

rierung einschließlich Bachlauf 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

(d. h. Landschaftsbeeinträchtigungen 

durch die exponierte Lage der Stallanlage 

bestehen fort)  

mögliche Verschlechterungen für die 

einzelnen Schutzgüter  alle – 

 

mögliche Verbesserungen für die einzel-

nen Schutzgüter   alle + 

I.12 Wohngebiet Goppeln – keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Wiese 

(Saatgrasland)  bzw. bisherigen Nut-

zung als Dauerkleingärten 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

I.13 Wohngebiet Amselgrund – keine Änderung der bisherigen Nut-

zung als Wiese bzw. Gärten  

– teilweise potentiell Bebauung über 

§ 34 (1) BAUGB möglich 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

für Tiere und Pflanzen, Fläche und Bo-

den, Wasser, (Luft und Klima), Land-

schaft: – 

für Menschen und Kulturelles Erbe und 

sonst. Sachgüter  o 
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lfd. 

Nr. 

Gebietsbezeichnung Entwicklungsprognose  

bei Nichtdurchführung 

Änderung bei Schutzgütern  

gegenüber Bestand (+ / o / –) 

I.16 Fläche für den Gemeinbedarf 

OS Bannewitz Neues Leben 

– keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Ackerflä-

che 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

 

I.17 Gewerbegebiet Welschhufe – keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Wiese 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

I.19 Kompensationsfläche Kar-

rasch und Wiese oberhalb 

– langfristige Entwicklung zu Wald bei 

ausbleibender Nutzung 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

I.20 Fläche für den Gemeinbedarf 

Erweiterung Schulfläche 

Possendorf 

– keine Änderung der bisherigen Nut-

zung als Dauerkleingärten 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

I.21 Mischgebiet Marienschacht – keine Änderung der bisherigen Nut-

zung als Sondergebiet mit gewerbli-

chen und Wohnnutzungen 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

I.23 Sondergebiet Freizeit und 

Sport an der B 170 

– keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Ackerflä-

che bzw. Brache  

– mögliche Wiederaufnahme der land-

wirtschaftlichen Nutzung auf der Bra-

che 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter   alle o 

 

mögliche Verschlechterungen für die 

einzelnen Schutzgüter  alle – 

 

I.24 A/E Fläche An der alten 

Staatsstraße (Zielbiotop 

Streuobstwiese) 

– keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Wiese 

mit Obstgehölzen 

– altersbedingte Abgänge der Obstge-

hölze ohne Nachpflanzung führt zum 

Verlust des Biotopstatus 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter  alle – 

 

I.25 A/E Fläche zwischen Amsel-

grund und Welschhufer Stra-

ße 

– keine Änderung der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung als Weide 

mit Obstgehölzen 

– altersbedingte Abgänge der Obstge-

hölze ohne Nachpflanzung führt zum 

Verlust des Biotopstatus 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter  alle – 

 

I.26 A/E Fläche verfallene Klein-

gärten nördlich der Kreuzung 

S 191 / B 170 (südöstlich Kita 

Bannewitz) 

– zunehmende Verbuschung mit lang-

fristiger Entwicklung zu Gebüsch 

bzw. Feldgehölz aus untypischen 

Gehölzen 

keine Änderungen für die einzelnen 

Schutzgüter  alle – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Begründung zur 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Bannewitz Teil C: Umweltbericht, Bearbeitungsstand März 2018, redaktionelle Änderungen November 2018, 
 redaktionelle Änderungen aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2019 (März 2019) 

 LandschaftsArchitektur Petzold  Seite 39 

2.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 

erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 (6) Nr. 7 BAUGB bei der Aufstellung der Bauleitplä-

ne und in der Abwägung gemäß § 1 (7) BAUGB zu berücksichtigen. Insbesondere sind auf Grundlage 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a (3) BAUGB in Verbindung mit 

§ 14 (1) BNATSCHG die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch das ge-

plante Vorhaben zu beurteilen und Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich zu 

entwickeln. Die Flächennutzungsplanung selbst stellt zwar keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 

Sie bereitet aber die Eingriffe im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung vor und ist verpflichtet, 

nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen durch die planerische Konzeption zu unterlassen 

oder zu minimieren sowie die entsprechenden Wertverluste bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Plangebietes bzw. außerhalb des 

Plangebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Die hierfür erforderlichen Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft können 

im Flächennutzungsplan dargestellt werden (§ 5 (2) Nr. 10 BAUGB). 

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft sowie der weiteren Um-

weltbelange sind im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren oder einem vergleichbaren 

Verfahren, mit dem die konkrete Bebauung einer Fläche vorbereitet wird, grünordnerische Fachbeiträ-

ge bzw. Grünordnungspläne zu erstellen. In diesen sind die konkreten Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minderung und zum Ausgleich für jede Fläche zu entwickeln und den mit der Bebauung erfolgenden 

Auswirkungen gegenüberzustellen. 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung werden für die weitere Ausgestaltung der einzelnen Gebiete 

Vorgaben für die Festsetzungen und Festlegungen im Zuge der Bebauung gegeben, mit deren Um-

setzung die Umweltwirkungen der Ausweisungen vermieden, gemindert oder kompensiert werden 

können.

Für die einzelnen Schritte der Vermeidung, Minderung und des Ausgleiches werden nachfolgend als 

zusammengefasste Zielvorstellung und anschließend durch die auf die jeweiligen betroffenen Schutz-

güter bezogenen Maßnahmenbeschreibung konkretisiert. Dabei werden die mit der Planung verbun-

denen unvermeidbaren Beeinträchtigungen gesondert herausgestellt. Die konkrete Festlegung von 

Maßnahmen für die einzelnen Teilflächen kann erst im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sowie 

dem nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren erfolgen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 

werden die konkreten mit der vorgesehenen Bebauung erfolgenden Eingriffe ermittelt und die erfor-

derlichen Maßnahmen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben abgeleitet. Bei den Maßnahmen 

werden auch produktionsintegrierte Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Nutzung zur naturschutz-

fachlichen Aufwertung des agrarischen Lebensraumes geprüft. 

2.c.1 Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen 

Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der umweltbezoge-

nen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund der erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen bei 

den Schutzgütern Menschen, Tiere und Pflanzen, Fläche und Boden, Wasser, Luft und Klima und 

Landschaft in folgenden Teilbereichen: 

– Sicherung der Erholungs- und Freizeitfunktion innerhalb des Plangebietes sowie der Wohnumfeld-
funktion für angrenzende Wohngebiete 

– Schaffung neuer Lebensräume für Pflanzen und Tiere innerhalb des Plangebietes 

– Begrenzung der Versiegelung und Überbauung auf das unbedingt erforderliche Maß 

– Aufrechterhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens und Sicherung seiner Funktionen 

– Sicherstellung eines naturnahen Gebietswasserhaushaltes unter Berücksichtigung des Hochwas-
serschutzes für Unterlieger 
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– Minderung der Beeinträchtigungen von Kaltluftentstehungsgebieten durch Begrenzung der Über-
bauung 

– Vermeidung klimatischer Belastungen in Gebieten mit klimatischer Ausgleichsfunktion (Kaltluftent-
stehungsgebieten) 

– Berücksichtigung des Orts- und Landschaftsbildes im Zuge der Entwicklung der einzelnen Gebiete 

Bei dem Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter entfallen nach Bewertung der umweltbe-

zogenen Auswirkungen des Vorhabens Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 

umwelterheblicher Beeinträchtigungen. 

Im Zusammenhang mit dem weiteren Planungsprozess zur Aufstellung von Bebauungsplänen für die 

jeweiligen Gebiete oder Baugenehmigungsverfahren sind die Belange von Natur und Landschaft 

durch die Aufstellung von grünordnerischen Fachbeiträgen / Grünordnungsplänen zu berücksichtigen. 

2.c.2 Schutzgut Menschen 

Auf die negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Menschen, die mit der Ausweisung der 

Flächen verbunden sind, ist mit folgenden Maßnahmen im weiteren Planungsprozess zu reagieren: 

– Festsetzung von Immissionswerten für gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen zum Schutz 
der vorhandenen bebauten Gebiete (Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen) vor zusätzlichen 
Lärm- und sonstigen Immissionen  
betrifft Flächen I.17 (Gewerbegebiet Welschhufe) und I.23 (Sondergebiet Freizeit und Sport an der 
B 170) 

– Sicherung der Qualität des Wohnumfeldes durch Festsetzungen zu privaten und öffentlichen Grün-
flächen, Pflanzbindungen für zu erhaltenden Gehölzstrukturen, Festsetzungen zur Gestaltung und 
Bepflanzung der nicht überbauten Flächen sowie gestalterischen Festlegungen gemäß 
§ 89 SÄCHSBO (Dächern, Materialien, Vorgärten, Einfriedungen, Straßen und Wegen, etc.)  
betrifft alle Flächen 

Belastungen vorhandenen bebauter Gebiete durch Anliegerverkehr, der eine Lenkung des Anlieger-

verkehrs der neuen Bauflächen erforderlich machen würde, sind für die vorgesehenen Flächenaus-

weisungen nicht zu erwarten. Die Planungen für das bisher zur Ausweisung vorgesehenen Wohnge-

biet an der Steinstraße (Fläche I.11) werden nicht mehr verfolgt. Die Sicherung der Erholungs- und 

Freizeitfunktion durch Erhalt / Neuschaffung vorhandenen Infrastrukturen für die Erholungs- und Frei-

zeitfunktion und deren planungsrechtliche Festschreibung, die bisher für die geplante Flächenauswei-

sung des Wohngebietes an der Schachtstraße (Fläche I.3) vorgesehen waren, sind nicht mehr erfor-

derlich, da die geplante Flächenausweisung nicht weiter verfolgt wird. 

Die insgesamt als weniger erheblich eingeschätzten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Menschen 

lassen sich mit der Umsetzung entsprechender Maßnahmen vollständig vermeiden. Es verbleiben 

damit keine erheblichen Belastungen, die durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren wären. 

Unvermeidbare Belastungen 

Es verbleiben keine unvermeidbaren Belastungen für das Schutzgut Menschen. 

2.c.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Der Schutz von Tieren und Pflanzen als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und his-

torisch gewachsenen Artenvielfalt kann durch Festsetzungen zur Vermeidung, Minderung und Aus-

gleich im weiteren Planungsprozess der mit der Ausweisung und der nachfolgernden Realisierung 

verbundenen Umweltwirkungen erfolgen. Auf die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und 

Pflanzen wird im weiteren Planungsprozess mit folgenden Maßnahmen reagiert: 

– Festsetzungen zur Einrichtung von Grünflächen sowie von Maßnahmenfläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft innerhalb oder außerhalb der jeweiligen Ge-
biete  
betrifft Fläche I.5 (Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße, Grünflächen), Fläche 
I.9 (Gewerbegebiet Possendorf, Renaturierung verrohrter Bachlauf) und I.12 (Wohngebiet Gop-
peln, Grünflächen) 
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– Festsetzung von Flächen und Standorten zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Pflanzungen und dazugehörige Festlegungen zu Qualitäten und Arten zur Sicherstellung einer aus-
reichenden Durchgrünung der Gebiete und Schaffung wertvoller Siedlungsbiotope als neue Le-
bensräume  
betrifft alle Flächen 

– Festsetzungen von Flächen und Standorten mit Bindungen für die Bepflanzung und Erhaltung von 
Bepflanzungen innerhalb der jeweiligen Gebiete, insbesondere für geschützte oder erhaltenswerte 
Bäume, Obstbäume und sonstige Gehölze  
betrifft alle Flächen mit geschützten oder schützenswerten Gehölzen (Flächen I.5, I.6, I.9, I.12, 
I.13, I.16, I.20 und I.21) 

– Vermeidung von Beeinträchtigungen angrenzender Biotope durch Festlegung entsprechender 
Schutzmaßnahmen bei der Realisierung  
betrifft angrenzende Obstwiese bei Fläche I.13 (Wohngebiet Amselgrund) sowie angrenzende 
Kompensationsfläche bei Fläche I.17 (Gewerbegebiet Welschhufe) 

Die Schaffung eines Ausweichlebensraumes für das Schwarzkehlchen bei der bisher vorgesehenen 

Flächenausweisung I.8 (Gewerbegebiet Goppeln) entfällt, da die Ausweisung nicht mehr verfolgt wird. 

Die Streuobstwiese bei der geplanten Flächenausweisung I.9 (Gewerbegebiet Possendorf II) ist nicht 

mehr betroffen, da die Ausweisung verringert wurde und sich ausschließlich auf die bereits baulich 

genutzten Flächen des landwirtschaftlichen Betriebsstandortes beschränkt. Die Sicherstellung der 

schutzgebietskonformen Ausgestaltung des Gebietes bezüglich des Landschaftsschutzgebietes 

„Lockwitztal und Gebergrund“ vor allem in den Randbereichen ist bei der Fläche I.7 nicht mehr erfor-

derlich, da die Flächenausweisung nicht mehr verfolgt wird. 

Mit der Festsetzung von Grünflächen und Maßnahmeflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes, mit den Pflanzgeboten und den Pflanzbin-

dungen sowie den Schutzmaßnahmen für angrenzende Biotope werden die negativen Folgen für die 

Tiere und Pflanzen innerhalb des Plangebietes vermindert bzw. kompensiert sowie die Auswirkungen 

auf geschützte Objekt und Flächen vermieden. Die Anpflanzungen gelten gleichzeitig als Ersatzpflan-

zungen gemäß GEHÖLZSCHUTZSATZUNG der Gemeinde Bannewitz. Ergänzt werden diese durch Aufla-

gen zum Artenschutz während der Bauausführung. Die Belange des besonderen Artenschutzes sind 

als eigenständiges Rechtsregime gesondert im weiteren Planungsprozess zu berücksichtigen. Die 

Belange des besonderen Artenschutzrechtes unterliegen nicht der Abwägung nach § 1 (7) BAUGB. 

Insgesamt lässt sich der Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen mit den genannten Maßnahmen 

nicht vollständig innerhalb des Plangebietes kompensieren. Dies gilt insbesondere für die Lebens-

raumverluste vor allem der beiden großen Flächenausweisungen (Fläche I.5 und Fläche I.23), die an 

anderer Stelle neu zu schaffen sind. Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen sind diesen beiden Aus-

weisungen Maßnahmeflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

außerhalb der Flächen zuzuordnen. Hierzu ist u. a. die geplante Ausweisung der Fläche I.19 vorgese-

hen. Bei der geplanten Flächenausweisung I.13 Wohngebiet Amselgrund ist darüber hinaus zu prüfen, 

ob der vernässte Bereich innerhalb der Fläche aufgewertet sowie Maßnahmen zum Erhalt und Ent-

wicklung der südlich angrenzenden Streuobstwiese als Kompensationsmaßnahmen möglich sind. 

Unvermeidbare Belastungen 

Die mit der Ausweisung vorbereitete Überbauung von Flächen des Plangebietes und die damit ver-

bundene Verringerung von Lebensräumen ist aufgrund des mit der Ausweisung von Bauflächen ver-

folgten Ziels nicht vermeidbar. Diese sind mit den Festsetzungen innerhalb der Gebiete und den Auf-

lagen nicht vollständig kompensierbar. Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen sind daher weitere 

Maßnahmen außerhalb des Plangebietes durchzuführen. Hierzu sind Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb des Plangebietes aus-

zuweisen und den Flächen zuzuordnen. 
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2.c.4 Schutzgut Fläche und Boden 

Für den Eingriff in das Schutzgut Fläche und Boden durch die Versiegelung ist mit der Festsetzung 

folgender Maßnahmen zu reagieren: 

– Festsetzung der maximal zulässigen Überbaubarkeit der Flächen und Begrenzung der möglichen 
Überschreitung entsprechend § 19 BAUNVO zur Beschränkung der Versiegelung und sonstigen 
Überbauung auf das erforderliche Maß  
betrifft alle Flächen 

– Festsetzung zum Schutz der Bodenfunktionen während der Bauausführung zur Aufrechterhaltung 
der Versickerungsfähigkeit des Bodens und Sicherung seiner Funktionen innerhalb des Plangebie-
tes  
betrifft alle Flächen 

– Festlegung, dass die Flächenbeläge der Parkplätze in den öffentlichen Verkehrsflächen mit was-
serdurchlässigen Befestigung auszuführen sind  
betrifft Fläche I.5 (Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße), Fläche I.12 (Wohnge-
biet Goppeln) und Fläche I.13 (Wohngebiet Amselgrund) 

– Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers von den Verkehrsflächen in Versickerungs-
mulden und -rigolen, soweit dies aufgrund der Bodenverhältnisse möglich ist  
betrifft Fläche I.5 (Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße), Fläche I.12 (Wohnge-
biet Goppeln), Fläche I.13 (Wohngebiet Amselgrund) und Fläche I.16 (Gemeinbedarf/Sport OS 
Bannewitz) 

– Festlegung der Nutzung oder Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers von versiegel-
ten und überbauten Flächen auf den Grundstücken, soweit dies aufgrund der Bodenverhältnisse 
möglich ist  
betrifft alle Flächen 

– Festlegung der Rückhaltung und gedrosselten Einleitung des nicht versickerbaren Niederschlags-
wassers zum Schutz vor Überflutungen für Unterlieger  
betrifft alle Flächen 

– Aufwertung der Bodenfunktionen mittels Festsetzung von Grünflächen in den einzelnen Flächen 
betrifft Fläche I.5 (Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße) und Fläche I.13 
(Wohngebiet Amselgrund) 

Die bisher vorgesehenen Flächenausweisungen I.8 (Gewerbegebiet Goppeln) und I.11 (Wohngebiet 

Steinstraße) werden nicht mehr verfolgt und die Ausweisung der Fläche I.9 (Gewerbegebiet Possen-

dorf II) wird deutlich reduziert. Damit entfallen die hierfür vorgesehenen Maßnahmen. Die Reduzierung 

der Ausweisung bei der Fläche I.9 ist möglicherweise mit Flächenentsiegelungen verbunden, für die 

im weiteren Planungsprozess zu prüfen ist, ob diese auf Eingriffe in den Bodenhaushalt bei anderen 

Flächenausweisungen anrechenbar sind. 

Der Eingriff in das Schutzgut Fläche und Boden lässt sich mit den genannten Maßnahmen nicht voll-

ständig innerhalb des Plangebietes kompensieren. Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen sind Maß-

nahmeflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb der 

Flächen auszuweisen und als Ausgleichsflächen zuzuordnen. Hierbei sind für die Beeinträchtigungen 

der Bodenfunktionen vordergründig Entsiegelungsmaßnahmen zu suchen und auszuweisen. 

Unvermeidbare Belastungen 

Die mit der Ausweisung vorbereitete Überbauung von Flächen des Plangebietes und die damit ver-

bundene Verringerung der versickerungswirksamen Fläche sowie dem Verlust und der Beeinträchti-

gung von Bodenfunktionen ist aufgrund des mit der Ausweisung von Bauflächen verfolgten Ziels nicht 

vermeidbar. Diese sind mit den Festsetzungen innerhalb der Gebiete und den Auflagen nicht vollstän-

dig vermeidbar, minderbar oder kompensierbar. Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen sind daher 

weitere Maßnahmen außerhalb des Plangebietes durchzuführen. Hierzu sind Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden außerhalb des Plangebietes auszuweisen und 

den Flächen zuzuordnen. 
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2.c.5 Schutzgut Wasser 

Den erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann durch Festsetzungen zur ma-

ximal zulässigen Überbaubarkeit, zum Bodenschutz während der Ausführung, zur Ausführung der 

Flächenbefestigungen der Parkplätze in den öffentlichen Verkehrsflächen mit wasserdurchlässigen 

Befestigungen, zur Nutzung oder Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers soweit dies 

aufgrund der Bodenverhältnisse möglich ist, sowie zur Rückhaltung und gedrosselten Einleitung des 

nicht versickerbaren Niederschlagswassers, wie sie für das Schutzgut Fläche und Boden (siehe 

Kap. 2.c.4) beschrieben sind, begegnet werden. 

Der Eingriff in das Schutzgut Wasser lässt sich mit den genannten Maßnahmen nicht vollständig in-

nerhalb des Plangebietes vermeiden, mindern oder kompensieren. Zum Ausgleich der Beeinträchti-

gungen sind daher weitere Maßnahmen außerhalb des Plangebietes durchzuführen, die mit den Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden außerhalb des Plange-

bietes identisch sind. 

Unvermeidbare Belastungen 

Die mit der Ausweisung vorbereitete Überbauung von Flächen des Plangebietes und die damit ver-

bundene Verringerung der versickerungswirksamen Fläche für das Schutzgut Wasser sind aufgrund 

des mit der Ausweisung von Bauflächen verfolgten Ziels nicht vermeidbar. Diese sind mit den Festset-

zungen innerhalb der Gebiete und den Auflagen nicht vollständig vermeidbar, minderbar oder kom-

pensierbar. Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen sind daher weitere Maßnahmen außerhalb des 

Plangebietes durchzuführen. Diese sind mit den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden außerhalb des Plangebietes identisch. 

2.c.6 Schutzgut Luft und Klima 

Die geplanten Neuausweisungen berücksichtigen durch ihre Lage die vorhandenen Kaltluftentste-

hungsgebiete und vermeiden dadurch großflächige Verluste. Ebenso wird der Kaltluftabfluss beachtet 

und nicht über das bestehende Maß hinaus beeinträchtigt. Den möglichen erheblichen Umweltauswir-

kungen auf das Schutzgut Luft und Klima kann mit der Festsetzung folgender Maßnahmen begegnet 

werden: 

– Festsetzung der maximal zulässigen Überbaubarkeit der Flächen und Begrenzung der möglichen 
Überschreitung entsprechend § 19 BAUNVO zur Verminderung der Aufwärmung der Flächen  
betrifft alle Flächen 

– Festsetzung von Flächen und Standorten zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Pflanzungen und dazugehörige Festlegungen zu Qualitäten und Arten zur Sicherstellung einer aus-
reichenden Durchgrünung der Gebiete und damit Gewährleistung des Gartenstadt-Klimatops  
betrifft alle Flächen 

– Festsetzungen von Flächen und Standorten mit Bindungen für die Bepflanzung und Erhaltung von 
Bepflanzungen innerhalb der jeweiligen Gebiete, insbesondere für geschützte oder erhaltenswerte 
Bäume, Obstbäume und sonstige Gehölze zur Sicherstellung einer ausreichenden Durchgrünung 
der Gebiete und damit Gewährleistung des Gartenstadt-Klimatops  
betrifft alle Flächen mit geschützten oder schützenswerten Gehölzen (Flächen I.5, I.6, I.9, I.12, 
I.13, I.16, I.20 und I.21) 

Die Streuobstwiese bei der geplanten Flächenausweisung I.9 (Gewerbegebiet Possendorf II) ist nicht 

mehr betroffen, da die Ausweisung verringert wurde und sich ausschließlich auf die bereits baulich 

genutzten Flächen des landwirtschaftlichen Betriebsstandortes beschränkt. 

Mit den Festsetzungen können die insgesamt als weniger erheblich eingeschätzten Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Luft und Klima weitgehend vermieden werden. Es verbleiben damit keine erheb-

lichen Belastungen, die durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren wären. 

Unvermeidbare Belastungen 

Es verbleiben keine unvermeidbaren Belastungen für das Schutzgut Luft und Klima. 
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2.c.7 Schutzgut Landschaft 

Den erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kann durch die Festsetzungen 

zu öffentlichen und privaten Grünflächen, der Festsetzung von Bepflanzungen, der Bindung von 

Pflanzungen sowie zur Ortsrandgestaltung begegnet werden. 

– Festsetzungen der nicht überbauten Flächen als private oder öffentliche Grünflächen mit Pflanz-
bindungen für zu erhaltenden Gehölzstrukturen und Pflanzgeboten für Gehölzpflanzungen zur Be-
rücksichtigung der Landschaft und der Siedlungs- bzw. Ortstruktur im Zuge der Freiraumgestaltung 
betrifft alle Flächen 

– Sicherstellung einer ausreichenden Eingrünung der neuen Siedlungsränder über die Festsetzung 
von Pflanzbindungen für zu erhaltenden Gehölzstrukturen und Pflanzgeboten für Gehölzpflanzun-
gen  
betrifft Fläche I.5 (Wohngebiet Possendorf - Südhang bis Rippiener Straße), Fläche I.6 (Mischge-
biet Possendorf), Fläche I.9 (Gewerbegebiet Possendorf II), Fläche I.12 (Wohngebiet Goppeln), 
Fläche I.13 (Wohngebiet Amselgrund), I.16 (Gemeinbedarfsfläche/Sport OS Bannewitz) und I.23 
(Sonderbaufläche Freizeit und Sport an der B 170) 

Die Sicherstellung der schutzgebietskonformen Ausgestaltung des Gebietes bezüglich und des Land-

schaftsschutzgebietes „Lockwitztal und Gebergrund“ vor allem in den Randbereichen ist bei der Flä-

che I.7 nicht mehr erforderlich, da die Flächenausweisung nicht mehr verfolgt wird. 

Die umwelterheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft lassen sich mit den genann-

ten Festsetzungen zur Berücksichtigung der Landschaft bei der Freiraumgestaltung soweit vermeiden, 

dass keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben. Mit der Realisierung der vorgesehenen 

Ausweisungen werden die bisherigen Qualitäten der Landschaft innerhalb des Plangebietes durch die 

mit der Bebauung umzusetzenden Maßnahmen und ihren gestalterischen Wirkungen ersetzt. Bei der 

Fläche I.9 (Gewerbegebiet Possendorf) wird mit der Realisierung der Ausweisung die als weitsichtba-

res Störelement wirkende Stallanlage beseitigt. Es verbleiben mit der Umsetzung der vorgesehenen 

Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft, die durch entspre-

chende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen wären. 

Unvermeidbare Belastungen 

Es verbleiben keine unvermeidbaren Belastungen für das Schutzgut Landschaft. 

2.d Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

2.d.1 Standort 

In der Gemeinde Bannewitz besteht ein stetig anhaltender Baulandbedarf für Wohnen und Gewerbe. 

Diesem Bedarf wird mit der 1. Gesamtfortschreibung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes hin-

sichtlich einer bedarfsgerechten Entwicklung im Gemeindegebiet Rechnung tragen. 

Im Rahmen der Vorbereitung der 1. Gesamtfortschreibung erfolgten Abstimmungen mit den überge-

ordneten Verwaltungsebenen (Landesdirektion, Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge), 

den übergeordneten Planungsträgern (Regionaler Planungsverband) und umliegenden Kommunen. 

Hierbei wurden Suchräume für die neu auszuweisenden Gebiete festgelegt. 

Seitens der Gemeinde Bannewitz erfolgten im Zuge der Aufstellung der 1. Gesamtfortschreibung des 

Flächennutzungsplanes für die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bereits Prüfun-

gen möglicher Flächen, in deren Ergebnis die für den vorliegenden Umweltbericht zur Ausweisung 

vorgesehenen Flächen zur Auswahl kamen. 

Insgesamt wird bei den zur Ausweisung vorgesehenen Flächen eine Einpassung in die vorhandene 

Siedlungsstruktur bzw. Ergänzung zur vorhandenen Bebauung angestrebt. Auf diese Weise werden 

die bestehenden Infrastruktureinrichtungen genutzt bzw. besser ausgelastet. 

Bei der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange werden die einzelnen Flächen einer weiteren kritischen Überprüfung unterzogen. 
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Aus den Stellungnahmen zur 1. öffentlichen Anhörung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

ergaben sich weitere Änderungen an der Flächenkulisse. Es sind Flächen entfallen, deren Planung 

nicht weiter verfolgt wird, Flächen in ihren Umfängen geändert worden sowie neue Flächen hinzuge-

kommen (vgl. Kap. 1.a). 

Nach der 2. öffentlichen Anhörung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die Flächenku-

lisse erneut angepasst. Die Planungen zu drei Flächen wird nicht weiter verfolgt, der Flächenumfang 

dreier geplanter Flächenausweisungen wurde geändert, eine geplante Flächenausweisung wurde 

geändert und es sind drei neue geplante Flächenausweisungen hinzu gekommen (vgl. Kap. 1.a). Bei 

den geplanten Neuausweisungen handelt es sich um Flächen für naturschutzrechtliche Kompensati-

onsmaßnahmen, mit denen auf den in den Stellungnahmen kritisierte zu geringe Flächenumfang für 

Ausgleichsmaßnahmen reagiert wird. 

Im Rahmen der Abwägung der Stellungnahmen aus der 2. öffentlichen Beteiligung ist während der 

Sitzung am 29.01.2019 durch den Gemeinderat beschlossen worden, eine weitere geplante Flächen-

ausweisung nicht weiter zu verfolgen. 

2.d.2 Planinhalt 

Die inhaltliche Ausgestaltung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes orientiert sich 

an dem ermittelten Bedarf für die unterschiedlichen Bauflächen und berücksichtigt die bereits vorhan-

denen Bauflächen des Gemeindegebietes, um erforderliche Infrastruktureinrichtungen zu bündeln. 

Dies gilt insbesondere für die Erschließung der Wohn- und Mischgebiete, die sich vor allem an vor-

handenen öffentlichen Straßen erstrecken.  

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind im weiteren Planungsprozess durch Festsetzung entsprechen-

der Maßnahmen und Auflagen für die einzelnen Flächen zu vermeiden, mindern oder zu kompensie-

ren. Die mit der Ausweisung der Flächen vorbereiteten Eingriffe, die sich nicht innerhalb des Plange-

bietes (innerhalb der Teilflächen für die Neuausweisung) vermeiden, mindern oder ausgleichen las-

sen, sind im weiteren Planungsprozess durch die ergänzende Ausweisung von Flächen für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu kompensieren. 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.a Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde auf den vorhandenen Land-

schaftsplan der Gemeinden Bannewitz, Possendorf und Rabenau zurückgegriffen. Sonstige Fachbei-

träge mit umwelterheblichen Inhalten wurden im Zusammenhang mit dem Vorhaben weder erstellt 

noch liegen diese vor. 

Zur Aktualisierung des Bestandes wurde für die einzelnen Flächen eine Biotoptypenkartierung vorge-

nommen. Zusätzlich wurde auf die allgemein über das Internet zugreifbaren Daten des Sächsischen 

Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zurückgegriffen sowie Daten beim 

Umweltamt des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge abgefragt. Weiterhin wurden die 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung vom Oktober 2013 sowie die Stellungnahmen aus 

der 1. öffentlichen Beteiligung vom März/April 2015 hinsichtlich umwelterheblicher Inhalte ausgewer-

tet. In die redaktionelle Änderung des Umweltberichtes sind die sich aus den eingegangenen Stel-

lungnahmen ergebenden Anpassungen an der Flächenkulisse sowie kritische Anmerkungen zum 

Umweltbericht selbst eingeflossen. 

Besondere Schwierigkeiten haben sich bei der Zusammenstellung der Unterlagen nicht ergeben. Es 

sei aber darauf hingewiesen, dass viele Angaben zu möglichen Auswirkungen auf grundsätzlichen 

und allgemeinen Annahmen beruhen, die sich aus den allgemeinen Erfahrungen und Untersuchungen 

zu Auswirkungen auf die Schutzgüter ergeben. Die relevanten umwelterheblichen Auswirkungen der 

geplanten Ausweisungen wurden innerhalb des Verfahrens überprüft. Somit liegen hinreichend Beur-

teilungskriterien für eine umweltverträgliche Realisierung des Vorhabens vor. 

3.b Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die Umweltüberwachung wird von den zuständigen Behörden durchgeführt. 

Die Umsetzung und Integration der Festsetzungen und Maßnahmen wird im weiteren Planungspro-

zess vorgenommen. 

3.c Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die 1. Gesamtfortschreibung des seit dem 24.06.2005 rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Bannewitz soll dem stetig anhaltenden Baulandbedarf für Wohnen und Gewerbe im Ge-

meindegebiet hinsichtlich einer bedarfsgerechten Gemeindeentwicklung Rechnung tragen. Der Gel-

tungsbereich der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes umfasst Neuausweisungen 

(Teilfläche I), Berichtigungen aufgrund rechtskräftiger Bebauungspläne und Satzungen (Teilfläche II) 

sowie Korrekturen des ausgewiesenen Bestandes (Teilfläche III). Für die Umweltprüfung relevant sind 

die Neuausweisungen. 

Die 1. öffentliche Beteiligung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes erfolgte 2015 

(damals noch als 1. Änderung des Flächennutzungsplanes). Aus den hierzu eingegangenen Stellung-

nahmen und weiteren Abstimmungen wurden die geplanten Flächenausweisungen angepasst. Es 

sind Flächen in ihren Umgriffen geändert worden, Flächen entfallen und neue Flächen hinzugekom-

men. Der Umweltbericht wird für die 2. öffentliche Beteiligung entsprechend der Flächenkulisse mit 

Stand März 2018 fortgeführt. Die 2. öffentliche Beteiligung wurde im Juni und Juli 2018 durchgeführt. 

Im Zuge der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen wurden redaktionelle Änderungen an 

der Flächenkulisse der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgenommen. Der 

Umweltbericht wird entsprechend mit redaktionellen Änderungen mit Stand November 2018 fortge-

führt. Weitere redaktionelle Änderungen ergeben sich durch den Entfall einer Flächenausweisung 

entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.01.2019. 

Die Neuausweisungen im Rahmen der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes umfas-

sen insgesamt 14 Gebiete mit einer Gesamtgröße von ca. 14,97 ha. Vorgesehen sind die Ausweisung 
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von 3 Wohnbauflächen mit ca. 4,79 ha, 2 gemischten Bauflächen mit ca. 1,06 ha, 2 gewerblichen 

Bauflächen mit ca. 2,28 ha, 1 Fläche für den Gemeinbedarf / Sport mit 1,17 ha, 1 Fläche für Gemein-

bedarf / Schule mit 0,16 ha und 1 Sonderbaufläche Freizeit und Sport mit 2,90 ha sowie 4 Flächen für 

Kompensationsmaßnahmen mit 2,61 ha. 

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 (4) BAUGB, die mit den Neu-

ausweisungen im Flächennutzungsplan vorbereitet werden, sind  

– Verlust der vorhandenen Biotoptypen auf den betroffenen Flächen als Lebensraum mit der Neuan-
lage von gleichwertigen Siedlungsbiotopen in den Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen 

– Verlust von geschützten Gehölzbeständen innerhalb der Flächen als Lebensraum geschützter 
Arten 

– Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bodenbewegung und Verdichtung 

– Beeinträchtigung der Bodenfunktionen als Lebensraum und für den Wasserhaushalt 

– Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 

– Erhöhung des Oberflächenabflusses 

– Verkleinerung vorhandener Kaltluftentstehungsflächen mit Siedlungsbezug (Flächen I.16, I.23) 

– Veränderung des Landschafts- bzw. Ortsbildes durch Bebauung und fehlende Eingrünungen 

– Verlust von landschaftsprägenden Strukturen 

zu nennen. Die im bisherigen Umweltbericht (Stand Januar 2014 zur 1. öffentlichen Beteiligung) ge-

nannten Umweltauswirkungen  

– Immissionsbelastung durch Verkehr (Fläche I.11) für die Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

– Beeinträchtigung des Wohnumfeldes (Fläche I.8 und I.11) 

– Beeinträchtigung der Erholungs- und Freizeitfunktion (Fläche I.3) 

– Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzgebietes „Lockwitztal und Gebergrund“ (Fläche I.7) 

– Beeinträchtigung bzw. Verlust des Lebensraumes des Schwarzkehlchens (Fläche I.8) 

treten nicht mehr auf, da die geplanten Flächenausweisungen, die diese Auswirkungen verursacht 

hätten, planerisch nicht mehr verfolgt werden. 

Die Auswirkungen der vorgesehenen Ausweisungen auf die einzelnen Schutzgüter werden im Rah-

men des Umweltberichtes qualitativ ermittelt. Die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Minde-

rung und zum Ausgleich für die 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Bannewitz werden im Umweltbericht dokumentiert. Vorzusehen sind: 

– Festsetzung von Immissionswerten für gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen (Flächen 
I.17 und I.23) 

– Festsetzungen zu privaten und öffentlichen Grünflächen (v. a. Flächen I.5, I.12 und I.13) 

– Pflanzgebote für Gehölzpflanzungen 

– Pflanzbindungen für zu erhaltenden Gehölzstrukturen (Flächen I.5, I.6, I.9, I.12, I.13, I.16, I.20 und 
I.21) 

– gestalterischen Festlegungen gemäß § 89 SÄCHSBO  

– Festsetzungen von Maßnahmenfläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft innerhalb oder außerhalb der jeweiligen Gebiete (Flächen I.9 und I.19) 

– Festlegung von Schutzmaßnahmen für vorhandene Pflanzungen (v. a. Flächen I.13 und I.17) 

– Festsetzung der maximal zulässigen Überbaubarkeit der Flächen und Begrenzung der möglichen 
Überschreitung entsprechend § 19 BAUNVO 

– Festsetzung zum Schutz der Bodenfunktionen während der Bauausführung  

– Festlegung, dass die Flächenbeläge der Parkplätze in den öffentlichen Verkehrsflächen mit was-
serdurchlässigen Befestigung auszuführen sind (v. a. Flächen I.5, I.12 und I.13) 

– Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers, soweit dies aufgrund der Bodenverhältnisse 
möglich ist 

– Festlegung der Rückhaltung und gedrosselten Einleitung des nicht versickerbaren Niederschlags-
wassers  
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Die im bisherigen Umweltbericht (Stand Januar 2014 zur 1. öffentlichen Beteiligung) genannten Maß-

nahmen  

– Lenkung des Anliegerverkehrs für die neuen Bauflächen (Fläche I.11) 

– Erhalt / Neuschaffung vorhandenen Infrastrukturen für die Erholungs- und Freizeitfunktion (Fläche 
I.11) 

– Sicherstellung der schutzgebietskonformen Ausgestaltung bezüglich des Landschaftsschutzgebie-
tes „Lockwitztal und Gebergrund“ (v. a. Randbereiche) (Fläche I.7) 

werden nicht mehr erforderlich, da die geplanten Flächenausweisungen, deren Auswirkungen mit 

diesen Maßnahmen begegnet werden sollte, planerisch nicht mehr verfolgt werden. 

Die Auswirkungen der Ausweisungen auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion des Menschen werden 

durch die Festsetzung von Immissionswerten und die Festsetzungen zu Grünflächen, Pflanzgeboten, 

Pflanzbindungen und zur Gestaltung vollständig vermieden. Weitere Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Menschen sind nicht zu erwarten. 

Den Auswirkungen der geplanten Ausweisungen auf die Lebensräume von Tieren und Pflanzen kann 

mittels Festsetzungen zur Einrichtung von Grünflächen sowie von Maßnahmenfläche zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft innerhalb oder außerhalb der jeweiligen Gebie-

te, den Festsetzungen von Flächen und Standorten zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen, Festsetzungen von Flächen und Standorten mit Bindungen für die Bepflan-

zung und Erhaltung von Bepflanzungen innerhalb der jeweiligen Gebiete sowie den Festsetzungen zu 

Schutzmaßnahmen entgegengewirkt werden. Für die nicht innerhalb der Gebiete ausgleichbaren Be-

einträchtigungen sind im weiteren Planungsprozess Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auszuweisen und den Gebieten zuzuordnen. Hierzu 

zählen insbesondere auch die vorgesehenen Flächenausweisungen I.19, I.24, I.25 und I.26. 

Der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch die Versiegelung und Überbauung kann durch die 

Reduzierung der versiegelten und überbauten Flächen sowie den Festsetzungen von Schutzmaß-

nahmen reagiert werden. Mit den Festsetzungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung kann auf 

die Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes in Folge der Versiegelung und Überbauung reagiert 

werden. Für die nicht innerhalb der Gebiete ausgleichbaren Beeinträchtigungen sind im weiteren Pla-

nungsprozess Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden aus-

zuweisen und den Gebieten zuzuordnen, wobei vordergründig Entsiegelungsmaßnahmen gesucht 

und ausgewiesen werden sollen. Die Maßnahmen sind ebenfalls für die Vermeidung, Minderung und 

den Ausgleich der Umweltauswirkung auf das Schutzgut Wasser geeignet. 

Die Auswirkungen der Neuausweisungen des Flächennutzungsplanes im Zuge der 1. Gesamtfort-

schreibung auf Luft und Klima können durch die Begrenzung der Überbaubarkeit sowie durch die 

Festsetzungen von Grünflächen mit Pflanzgeboten und Pflanzbindungen vermindert werden. mit den 

genannten Maßnahmen können alle erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft und 

Klima innerhalb der Flächen vermieden bzw. kompensiert werden. 

Die Auswirkungen der Neuausweisungen auf das Schutzgut Landschaft können durch die Festset-

zungen zu den Grünflächen mit den Pflanzgeboten und Pflanzbindungen vermieden werden. 

Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter ist nicht von umwelterheblichen Auswirkungen 

der Neuausweisungen im Zuge der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes betroffen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minderung und zum Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen durch die Neuausweisungen von 

Bauflächen im Zuge der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes erheblich nachteilige 

Umweltauswirkungen verbleiben, die nicht innerhalb der Flächen kompensiert werden können. Dies 

betrifft die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Fläche und Boden und Wasser. Zum Ausgleich der Beein-

trächtigungen sind Flächen für Maßnahmen zu Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft gemäß § 5 (2) Nr. 10 BauGB auszuweisen. 
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